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Studienplan für den Bachelorstudiengang Geoökologie 
 

Der vorliegende Studienplan erläutert die Regelungen der Studien- und Prüfungsordnung des Karls-
ruher Instituts für Technologie (KIT) für das Bachelorstudium Geoökologie an dieser Universität. 

 

1. Zielsetzungen des Bachelorstudienganges Geoökologie  
(gem. §1 Abs. 2, Satzungsänderung vom 27.09.2012) 

Im Bachelorstudiengang Geoökologie werden natur- und fachwissenschaftliche Grundlagen sowie 
geoökologische Methodenkompetenz vermittelt. Ziel des Studiums ist die Fähigkeit, einen konse-
kutiven Masterstudiengang erfolgreich absolvieren zu können sowie das erworbene Wissen berufs-
feldbezogen anwenden zu können.  

Das Profil Bachelor Geoökologie basiert auf dem Erkennen und dem Verständnis von Umweltprob-
lemen. Mit der gesamten Breite der in den Naturwissenschaften zur Verfügung stehenden Metho-
den kann eine Bachelorabsolventin vernetzte und interdisziplinäre Prozessabläufe in Ökosystemen 
mit den Auswirkungen des menschlichen Handelns analysieren und erlernte Lösungsmöglichkeiten 
von Umweltproblemen anwenden. Der dabei verwendete naturwissenschaftliche analytische An-
satz basiert auf einem breiten Grundwissen in Mathematik, Statistik, Physik und Chemie. Die dar-
über hinaus erworbenen Kenntnisse der Ökosysteme fundieren auf dem Verständnis des Systems 
Erde und dessen Sphären (Atmosphäre, Biosphäre, Pedosphäre, Reliefsphäre, Hydrosphäre und 
Lithosphäre). Zusätzlich ist die Bachelorabsolventin in der Lage, menschliche Einflüsse auf diese 
Systeme abzuschätzen (Technosphäre – Noosphäre) und mittels erlernter Arbeitstechniken diese zu 
erfassen. 

Im Rahmen des Studiengangs Bachelor Geoökologie sollen folgende Fähigkeiten vermittelt wer-
den: 

• Kernkompetenzen in den Bereichen:  

o Geologie und Geomorphologie 

o Bodenkunde 

o Hydrologie  

o Klimatologie 

o Biologie und Ökologie 

o Geochemie 

• Fachspezifische Fähigkeiten in: 

o dem Erkennen und Analysieren von komplexen Umweltsystemen 

o Gelände- und Labormethodik 

o der statistischen Auswertung von erhobenen Datensätzen 

o Modellierung und Simulation 

o Planung von Umweltlösungen 

Mit dem Bachelorabschluss Geoökologie können Tätigkeiten im Umweltbereich, insbesondere in 
ökologischen und technischen Gebieten, ausgeübt werden. 

1 STUDIENPLAN

Geoökologie B.Sc. SPO 2008.1 (B.Sc.)
Modulhandbuch mit Stand 16.11.2013

4



  

2. Lehrveranstaltungsformen und Studiengangsarchitektur 

Die Inhalte des Bachelorstudienganges werden in folgenden Lehr- und Lernformen vermittelt: 

o Vorlesungen    (V) 

o Übungen   (Ü) 

o Seminare   (S) 

o Praktika   (P) 

o Exkursionen   (E) 

o Kolloquien, Bachelorarbeit und Berufspraktikum 

In Vorlesungen werden Inhalte überwiegend durch Vortrag der Dozentin oder des Dozenten vermit-
telt, in Seminaren und Übungen stehen Leistungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie 
Diskussionen im Vordergrund. Mischformen sind Exkursionen und Kolloquien. Exkursionen sind 
Lehrfahrten in der weiteren Umgebung des Hochschulstandortes, Kolloquien sind Sonderveranstal-
tungen, die aus Vortrags- und Diskussionsteil bestehen. In Praktika werden zuvor erworbene theo-
retische Kenntnisse in praktischer Anwendung vertieft bzw. neue Erfahrungen und Fähigkeiten 
durch praktische Mitarbeit einzeln oder in einer Gruppe erlernt. Das Berufspraktikum dient als 
Anschauung der berufspraktischen Tätigkeit in der Geoökologie. 

Die Bachelorarbeit fußt auf den in den Seminaren erlernten Methoden und Techniken der Prob-
lemanalyse und der Erarbeitung wissenschaftlicher Fragestellungen. In der Arbeit sollen die erlern-
ten fachlichen Kenntnisse und Kompetenzen mit entsprechendem Themenbezug in die einzelnen 
Teilschritte (Vorbereitung und Planung der Feldphase, Verfassen des Textes etc) der Arbeit einge-
braucht werden.  

Der Bachelorstudiengang ist als Vollzeitstudium angelegt und die Veranstaltungen werden anhand 
des European Credit Transfer System (ECTS) bewertet, um die internationale Transparenz des Stu-
dienganges zu gewährleisten. Ein ECTS-Punkt, im nachstehenden Leistungspunkt (LP) genannt, 
entspricht einem Arbeitsaufwand für die Studierenden von ca. 30 Arbeitsstunden, die sich aus Kon-
takt- und Selbststudienzeit zusammensetzen. In den sechs Semestern der Regelstudienzeit sind 
Veranstaltungen und Projekte im Umfang von 180 LP zu absolvieren, was einem Durchschnitt von 
30 Punkten pro Semester entspricht. 

Die Veranstaltungen des Bachelorstudienganges sind nach der Studien- und Prüfungsordnung in 
Module zusammengefasst und aufgeteilt in einen Pflichtbereich, der etwa 90 % des in Leistungs-
punkten berechneten Studienaufwandes umfasst und einen Wahlpflichtbereich von etwa 10 %. 

Die Pflichtmodule umfassen das von allen Studierenden zu erarbeitende Wissen in Geoökologie und 
den damit verbundenen Grundlagen in den Naturwissenschaften und deren Methodik. Wahlpflicht-
module können Studierende aus einem Angebot thematisch das Studium vertiefender oder ergän-
zender Disziplinen auswählen. Die Bestandteile, die erforderlichen Vorkenntnisse, Lernziele, Kom-
petenzen und Inhalte sowie Prüfungsmodalitäten der einzelnen Module werden genauer im Modul-
handbuch beschrieben, das den Studierenden zur Verfügung steht. 
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Abb. 1: Übersicht über Inhalte des Studiums 

 

Von den 180 Leistungspunkten entfallen 54 LP auf „Mathematisch-naturwissenschaftliche Grundla-
gen“, 58 LP auf „Geoökologischen Fachgrundlagen und Vertiefung“, 14 LP auf „Methoden“ und 
13 LP auf „Ökosysteme“. Diese Fachbereiche gehören wie „Berufspraktikum und Bachelorarbeit“ 
mit 24 LP zum Pflichtbereich des Bachelorstudienganges Geoökologie.  

Die übrigen 17 Leistungspunkte sind dem Wahlpflichtbereich zugeordnet und können durch Veran-
staltungen aus dem fachlichen Wahlpflichtbereich (11 LP) und den Schlüsselqualifikationen (6 LP) 
erworben werden. 

 

3. Pflichtmodule 

Die Module des Pflichtbereiches werden vom Institut für Geographie und Geoökologie, der Fakul-
tät Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften sowie der Fakultäten für Mathematik, für 
Physik und für Chemie- und Biowissenschaften angeboten.  

Die Module sind so aufgebaut, dass sie eine vorwiegend inhaltliche oder methodische Einheit 
bilden. Die Module der Mathematisch-naturwissenschaftlichen Grundlagen werden mit G1 bis 
G6, die der Geoökologischen Fachgrundlagen und Vertiefung mit F1 bis F8, die der Methoden 
mit M1 bis M3 und die der Ökosysteme mit Ö1 und Ö2 geschlüsselt. Das Berufspraktikum und 
die Bachelorarbeit werden mit P1 und P2 codiert. Die Zielrichtung der Module spiegelt sich auch 
in den Formen der Lehrveranstaltung wider. In inhaltlich bestimmten Modulen dominieren Vorle-
sungen. In methodischen Modulen werden häufig Übungen oder begleitende Seminare und Prak-
tika zu den Vorlesungen angeboten. 
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Tabelle 1: Pflichtmodule und ihre Lehrveranstaltungen aus dem Fachbereich „Mathematisch-
Naturwissenschaftliche Grundlagen“ 

G Mathematisch-naturwissenschaftliche Grundlagen 

Modul-
code 

TM-
Code 

Modul/Lehrveranstaltung 
Lehr-
form 

LP 

G1  Anorganische Chemie 13 

G1-1 
Allgemeine Chemie: Grundlagen der Allgemeinen Chemie (für 
Studierende der Naturwissenschaften) für Studierenede des Lehr-
amts Chemie und für Studierende der Naturwissenschaften 

V 6 
 

G1-2 
Anorganisch-Chemisches Praktikum für Studierende der Geoökolo-
gie (zus. mit Seminar zum chemischen Praktikum für Studierende 
der Physik und Geoökologie) 

P 7 

G2  Organische Chemie 10 

G2-1 Organische Chemie I V 4,5  

G2-2 
Organisch-chemisches Grundpraktikum (für Studierende der Bio-
logie und des Lehramtes Chemie und der Geoökologie) (zus. mit 
Seminar zum organisch-chemischen Grundpraktikum) 

P+S 5,5 

G3  Geochemie 3 

 G3-1 Einführung in die Geochemie V 3 

G4  Mathematik 10 

G4-1 Mathematik I V+Ü 5  
G4-2 Mathematik II V+Ü 5 

G5  Statistik 6 

G5-1 Statistik für Biologen V+Ü 4  
G5-2 Rechnergestützte Übung zur Statistik für Studierende der Biologie P 2 

G6  Physik 12 

G6-1 
Experimentalphysik A für Elektrotechniker, Geodäten, Chemiker, 
Bio- und Geowissenschaftler, Wirtschaftswissenschaftler und 
Lehramtskandidaten 

V+Ü 6 
 

G6-2 
Experimentalphysik B für Elektrotechniker, Geodäten, Chemiker, 
Bio- und Geowissenschaftler, Wirtschaftswissenschaftler und 
Lehramtskandidaten 

V+Ü 6 

Summe 54  
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Tabelle 2: Pflichtmodule und ihre Lehrveranstaltungen aus dem Fachbereich „Geoökologische Fach-
grundlagen und Vertiefung“ 

F Geoökologische Fachgrundlagen und Vertiefung 

Modul-
code 

TM-
Code 

Modul/Lehrveranstaltung 
Lehr-
form 

LP 

F1  Technosphäre - Noosphäre 6 

F1-1 Der Regionalplan als Handhabe zur Vorsagesteuerung V 2  
F1-2 Wirtschafts- und Sozialgeographie V+Ü 4 

F2  Atmosphäre 6 

F2-1 Allgemeine Klimageographie/Klimatologie V+Ü 4  
F2-2 Methoden zur Klimatologie P 2 

F3  Biosphäre - Flora 10 

F3-1 Ökologische Botanik für Geoökologen und Biologen V 2 
F3-2 Ökologie und Systematik der Pflanze V 3 
F3-3 Botanische Bestimmungsübungen Ü 1,5 
F3-4 Botanische Geländepraktika (6 Halbtage) P 1,5 

 

F3-5 Morphologie und Anatomie der Pflanzen V 2 

F4  Biosphäre - Fauna 6 

F4-1 Ökologie und Systematik der Tiere V 3 
F4-2 Zoologische Bestimmungsübungen Ü 2  

F4-3 Zoologisches Geländepraktika (3 Halbtage) E 1 

F5  Biosphäre - Vegetation 5 

F5-1 Allgemeine Vegetationsgeographie V+Ü 4  
F5-2 Methoden zur Vegetationsgeographie P 1 

F6  Pedosphäre - Reliefsphäre 9 

F6-1 Einführung in die Bodenkunde V 3 
F6-2 Übungen und Methoden zur Bodenkunde Ü 1 
F6-3 Exogene Dynamik V+Ü 3 

 

F6-4 Bodenmineralogie V 2 

F7  Hydrosphäre 6 

 F7-1 Hydrologie V+Ü 3 
 F7-2 Übung zur Hydrologie Ü 3 

F8  Lithosphäre 10 

F8-1 Kristallchemie und Kristallographie V 3 
F8-2 Endogene Dynamik V 2 
F8-3 Übungen zur Allgemeinen Geologie V+Ü 3 

 

F8-4 Geologische Geländeübungen (4 Tagesexkursionen) E 2 

Summe 58 
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Tabelle 3: Pflichtmodule und ihre Lehrveranstaltungen aus dem Fachbereich „Methoden“ 

M Methoden 

Modul-
code 

TM-
Code 

Modul/Lehrveranstaltung 
Lehr-
form 

LP 

M1  Geoökologisches Grundpraktikum 2 

 M1-1 Geoökologisches Grundpraktikum P 2 

M2  Labormethoden 4 

M2-1a Bodenmineralogisches Laborpraktikum P 2 

M2-1b Bodenkundliches Laborpraktikum P 2 
 oder alternativ   

 

M2-2 Umweltanalytik  V+P 4 

M3  Arbeitstechnik 8 

M3-1 
Einführung in GIS für natur-, ingenieur- und geowissenschaftliche  
Fachrichtungen  V+Ü 5  

M3-2 Modellbildung  Ü 3 

Summe 14 

 

Tabelle 4: Pflichtmodule und ihre Lehrveranstaltungen aus dem Fachbereich „Ökosysteme“ 

Ö Ökosysteme 

Modul-
code 

TM-
Code 

Modul/Lehrveranstaltung 
Lehr-
form 

LP 

Ö1  Ökosysteme - Fallbeispiele 5 

Ö1-1 Ökosystemforschung V 2  
Ö1-2 Seminar „Ökosysteme“ S 3 

Ö2  Ökosysteme - Geländepraktikum 8 

 Ö2-1 Landschaftsökologisches Praktikum P 8 

Summe 13 

 

Tabelle 5: Pflichtmodule aus dem Fachbereich „Berufspraktikum und Bachelorarbeit“ 

P Berufspraktikum und Bachelorarbeit 

Modul-
code 

Modul/Lehrveranstaltung LP 

P1  Berufspraktikum 8 

P2  Bachelorarbeit 16 

Summe 24 
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4. Wahlpflichtmodule 

Die Wahlpflichtmodule werden mehrheitlich durch Institute der Fakultät für Bauingenieur-, Geo- 
und Umweltwissenschaften und zu einem geringeren Anteil von Instituten anderer Fakultäten des 
KIT angeboten und ermöglichen die disziplinäre Vertiefung und Spezialisierung je nach Interesse 
und Fähigkeiten der Studierenden. Die einzelnen Lehrveranstaltungen der Wahlpflichtmodule 
werden im Modulhandbuch beschrieben. 

Die Wahlpflichtmodule müssen ebenso wie die Pflichtmodule mit studienbegleitenden Prüfungen 
abgeschlossen werden. Es sind 17 Leistungspunkte zu erwerben, die sich verteilen auf 6 Leis-
tungspunkte aus einem Angebot an Schlüsselqualifikationen (überfachliche Veranstaltungen) und 
11 Leistungspunkte aus dem fachlichen Wahlpflichtbereich. Fachliche Wahlpflichtmodulen im 
Umfang von 6 LP müssen benotet sein (siehe Tabelle 6). Schlüsselqualifikationen können, müssen 
aber nicht benotet sein. Wenn Noten vorliegen, fließen diese nach LP gewichtet in die Modulno-
te ein. 
 
Die Wahl der Lehrveranstaltungen im Fachlichen Wahlpflichbereich (W2) liegt beim Studierenden 
und kann nach Rücksprache mit der Studienberatung bzw. dem Prüfungsausschuss belegt wer-
den. Es ist generell möglich, Lehrveranstaltungen aus dem Wahlbereich des M.Sc Geoökologie zu 
besuchen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass in der Folge u.U. der betreffende Wahlbereich 
nicht mehr im Master gewählt werden kann, weil eine doppelte Anrechnung von LP nicht möglich 
ist. 
  

Tabelle 6: Wahlpflichtmodule 

W Wahlpflichtbereich 

Modul-
code 

TM-
Code 

Modul/Lehrveranstaltung 
Lehr-
form 

LP 

W1   Schlüsselqualifikationen 6 

W2   fachlicher Wahlpflichtbereich 11 

Summe 17 

 
Neben den Wahlpflichtmodulen können die Studierenden sich weiteren Prüfungen in Modulen im 
Umfang von höchstens 20 Leistungspunkten unterziehen. Das Ergebnis maximal zweier Module, 
wird auf Antrag der Studierenden in das Bachelorzeugnis als Zusatzmodule aufgenommen und als 
diese gekennzeichnet. Die Zusatzmodule werden ebenfalls wie das Berufspraktikum P1 nicht in 
die Gesamtnote mit einbezogen. 
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5. Reihenfolge der Lehrveranstaltungen 

Fachliche Inhalte und didaktische Formen der Lehrveranstaltungen werden von den jeweiligen 
Dozentinnen und Dozenten in Absprache mit dem Leiter bzw. der Leiterin des Instituts für Geo-
graphie und Geoökologie bestimmt. Sie sollen sich am Ziel des Bachelorstudienganges orientie-
ren und nach Möglichkeit Anregungen der Studierenden aufnehmen. Zu Beginn der Veranstaltung 
benennen die Dozentin bzw. der Dozent die zum erfolgreichen Besuch zu erbringenden Leistun-
gen der Studierenden. 

Der Umfang der Veranstaltungen beträgt zwischen einer und sechs Semesterwochenstunden. 
Dieser ist dem Modulhandbuch und der Ankündigung im Vorlesungsverzeichnis bzw. einem Aus-
hang im Institut für Geographie und Geoökologie zu entnehmen. Alle Lehrveranstaltungen des 
Bachelorstudienganges sind so aufgebaut, dass eine regelmäßige Anwesenheit der Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer erforderlich ist. 

Die Aufteilung der Module auf die 6 Semester Regelstudienzeit ist so angelegt, dass jedes Semes-
ter Veranstaltungen im Umfang von ca. 30 Leistungspunkten zu absolvieren sind. 

Wie in Abbildung 2 ersichtlich sieht der Studienplan in den ersten zwei Studienjahren die Bele-
gung folgender Module vor: 

• G1 Anorganische Chemie 

• G2 Organische Chemie 

• G3 Geochemie  

• G4 Mathematik 

• G5 Statistik 

• G6 Physik 

 

• F2 Atmosphäre 

• F3 Biosphäre - Flora 

• F4 Biosphäre – Fauna 

• F5 Biosphäre – Vegetation  

• F6 Pedosphäre – Reliefsphäre (1. Teil) 

• F7 Hydrosphäre 

• F8 Lithosphäre 

 

• M1 Geoökologisches Grundpraktikum 

• M2 Labormethoden 

 

• Ö2 Ökosysteme - Geländepraktikum 

 

 

 

Geoökologische Fachgrundlagen 
und Vertiefung 

Methoden 

Mathematisch-naturwissenschaftliche 
Grundlagen 

Ökosysteme 
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Abbildung 2: Studienplan für den Bachelorstudiengang Geoökologie für 6 Semester 
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6. Prüfungen 

Jedes Modul muss durch mindestens eine bewertete Leistung abgeschlossen werden. Hierzu fin-
det i.d.R. im Anschluss an die Vorlesungszeit eine schriftliche und/oder mündliche Modulprüfung 
statt. Die Prüfungsleistung kann aber auch aus einem Vortrag oder einer Hausarbeit bestehen, 
die im Laufe der Vorlesungszeit gehalten bzw. angefertigt werden. Bei Modulen, die aus mehre-
ren Lehrveranstaltungen bestehen, sind Teilprüfungen möglich. Die Gesamtnote des Moduls wird 
dann aus den Noten der Teilprüfungen gebildet, gewichtet mit der jeweiligen Leistungspunkte-
zahl. In jedem Teilmodul können zudem studienbegleitend Erfolgskontrollen durchgeführt wer-
den. 

Art und Umfang der Prüfung werden zu Beginn des Semesters von der Leiterin oder dem Leiter 
der Lehrveranstaltung bekannt gegeben, bei Modulprüfungen vom Modulverantwortlichen oder 
der Leiterin/dem Leiter des Institutes für Geographie und Geoökologie und im Modulhandbuch 
festgehalten. 

Mündliche Prüfungen sollen je Kandidatin bzw. Kandidat und Fach in der Regel 15 bis 30 Minuten 
dauern, sie können als Gruppenprüfung durchgeführt werden. Wesentliche Ergebnisse werden in 
einem Protokoll festgehalten. Schriftliche Prüfungen dauern mindestens eine, maximal vier 
Stunden. Über die Zulässigkeit von Hilfsmitteln, die jeweilige Dauer der Prüfungen und die Be-
stellung von Aufsichtsführenden entscheidet die Prüferin bzw. der Prüfer. Die Bewertung „nicht 
ausreichend“ (5) kann nur nach zusätzlicher mündlicher Prüfung von in der Regel 15 Minuten 
Dauer erteilt werden. 

Bis zum Ende des Prüfungszeitraums des zweiten Fachsemesters sind 10 Leistungspunkte aus dem 
Bereich der Mathematisch-naturwissenschaftlichen Grundlagen (G-Module) und 10 Leistungs-
punkte aus dem Bereich der Geoökologischen Fachgrundlagen und Vertiefung (F-Module) zu 
erbringen (Orientierungsprüfung).  

Voraussetzung für die Anmeldung zur letzten Modulprüfung der Bachelorprüfung ist die Beschei-
nigung über das bestandene Berufspraktikum P1. Die Gesamtnote der Bachelorprüfung errech-
net sich als ein mit Leistungspunkten gewichteter Notendurchschnitt. Dabei werden die Noten 
der Bachelorarbeit und der Module Ö1 und Ö2 des Fachbereiches „Ökosysteme“ mit dem doppel-
ten Gewicht der anderen Noten berücksichtigt. Die Modulprüfung des Moduls „Berufspraktikum“ 
P1 fließt nicht in die Gesamtnote ein. Ein Bachelorzeugnis mit einer Bachelorgesamtprüfungsno-
te 1,2 oder besser wird mit dem Prädikat „mit Auszeichnung“ versehen. 

Nach bestandener Bachelorprüfung erhält der Prüfling ein Zeugnis, das folgende Angaben ent-
hält: 

1. die deutsche Gesamtnote und die ECTS-Note, 

2. das Thema der Bachelorarbeit mit der Bewertung (Note und ECTS-Bachelornote) und den 
Namen der Prüferinnen und Prüfer, 

3. die Module mit Leistungspunkten, den Namen der Prüfenden, der Modulnote und ECTS-
Modulnote. 

Die Kandidatin bzw. der Kandidat erhält ein Diploma Supplement in deutscher und englischer 
Sprache mit einer Abschrift der Studiendaten (Transcript of Records).  
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7. Berufspraktikum 

Während des Bachelorstudiums Geoökologie ist ein mindestens 6-wöchiges Berufspraktikum im 
Umfang von 8 Leistungspunkten abzulegen. Den Studierenden soll in dieser Form eine Anschau-
ung von berufspraktischer Tätigkeit vermittelt werden. 

Die Studierenden setzen sich eigenverantwortlich mit privaten und öffentlichen Einrichtungen in 
Verbindung, an denen das Praktikum abgeleistet werden kann. Die Betreuung übernehmen so-
wohl eine Prüferin oder ein Prüfer des Institutes für Geographie und Geoökologie sowie Verant-
wortliche der Einrichtung. Die Inhalte des Praktikums sind mit den obengenannten Verantwortli-
chen durch einen Ausbildungsvertrag, den die Studentin oder der Student mit der Prakti-
kumsstelle schließt, abzustimmen. Als abgeschlossen gilt das Berufspraktikum, wenn ein kurzer 
Bericht und eine Kurzpräsentation zu den Erfahrungen in der Praktikumszeit erstellt bzw. gehal-
ten wurden.  

 

8. Bachelorarbeit 

Voraussetzung für die Zulassung zur Bachelorarbeit ist, dass die Studierenden sich in der Regel 
im 3. Studienjahr befinden und folgende Module bereits erfolgreich abgeschlossen haben:  
G5 – Statistik, F2 – Atmosphäre, F3 – Biosphäre-Flora, F4 – Biosphäre-Fauna, F5 – Biosphäre-
Vegetation, F6 – Pedosphäre-Reliefsphäre und F7 – Hydrosphäre. Die Erstellung der Bachelorar-
beit wird durch ein Mitglied des Lehrkörpers betreut und ist in drei Monaten zu absolvieren. Auf 
begründeten Antrag der Studierenden kann der Prüfungsausschuss die festgelegte Bearbeitungs-
zeit um höchstens einen Monat verlängern. 

Für das Thema der Bachelorarbeit sowie für die Wahl einer Betreuerin oder eines Betreuers der 
Arbeit hat die Kandidatin oder der Kandidat ein Vorschlagsrecht. Das Thema kann nur einmal und 
innerhalb des ersten Monats der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. Soll die Bachelorarbeit 
außerhalb der Universität und/oder auf Englisch angefertigt werden, so bedarf dies der Geneh-
migung des Prüfungsausschusses. Die Bachelorarbeit kann auch in einer Gruppenarbeit durchge-
führt werden, wenn der zu bewertende Beitrag eindeutig nach objektiven Kriterien abgrenzbar 
und unterscheidbar zu den anderen Gruppenarbeiterinnen und –arbeitern ist. Die Bachelorarbeit 
wird von einer Betreuerin oder einem Betreuer und in der Regel von einer weiteren Prüferin 
oder einem Prüfer bewertet. 

1 STUDIENPLAN
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2 NÜTZLICHES UND INFORMATIVES

2 Nützliches und Informatives

Das Modulhandbuch

Grundsätzlich gliedert sich das Studium in Fächer, Module und Lehrveranstaltungen. Jedes Fach ist in Module
unterteilt. Jedes Modul besteht wiederum aus einer oder mehreren aufeinander bezogenen Lehrveranstaltungen,
die durch eine oder mehrere Prüfungen abgeschlossen werden. Der Umfang jedes Moduls ist durch Leistungs-
punkte gekennzeichnet, die nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls gutgeschrieben werden.
Die meisten Module sind Pflicht. Darüber hinaus ist sowohl im Grundstudium (Semester 1-3) als auch im
Grundfachstudium (Semester 4-6) eine Anzahl von Modulen aus einem vorgegebenen Katalog frei wählbar
(Wahlpflichtbereich). Damit wird es dem Studierenden möglich, das interdisziplinäre Studium sowohl inhaltlich
als auch zeitlich auf die persönlichen Bedürfnisse, Interessen und beruflichen Perspektiven zuzuschneiden.
Das Modulhandbuch beschreibt die zum Studiengang gehörigen Module. Dabei geht es ein auf:

• die Zusammensetzung der Module,

• der Unfang der Module (in LP),

• die Abhängigkeiten der Module untereinander,

• die Lernziele der Module,

• die Art der Erfolgskontrolle und

• die Bildung der Note eines Moduls.

Es gibt somit die notwendige Orientierung und ist ein hilfreicher Begleiter im Studium.
Das Modulhandbuch ersetzt aber nicht das Vorlesungsverzeichnis und die Aushänge der Institute, die aktuell
zu jedem Semester über die variablen Veranstaltungsdaten (z.B. Zeit und Ort der Lehrveranstaltung) sowie ggf.
kurzfristige Änderungen informieren.

Beginn und Abschluss eines Moduls

Jedes Modul und jede Prüfung darf nur jeweils einmal gewählt werden. Die verbindliche Entscheidung über die
Wahl eines Moduls trifft der Studierende in dem Moment, in dem er sich zur entsprechenden Prüfung anmeldet.
Nach der Teilnahme an der Prüfung kann ein Modul nicht mehr abgewählt und durch ein anderes ersetzt werden.
Abgeschlossen bzw. bestanden ist ein Modul dann, wenn die Modulprüfung bestanden wurde (Note min. 4,0).
Für Module, bei denen die Modulprüfungen über mehrere Teilprüfungen erfolgt, gilt: Das Modul ist abgeschlossen,
sobald die Modulteilprüfungen bestanden wurden (Note min. 4,0) und damit die erforderlichen Leistungspunkte des
Moduls erreicht wurden.

Gesamt- oder Teilprüfungen

Modulprüfungen können in einer Gesamtprüfung oder in Teilprüfungen abgelegt werden. Wird die Modulprüfung
als Gesamtprüfung angeboten, wird der gesamte Umfang der Modulprüfung zu einem Termin geprüft. Ist die
Modulprüfung in Teilprüfungen gegliedert, kann die Modulprüfung über mehrere Semester hinweg z.B. in Ein-
zelprüfungen zu den dazugehörigen Lehrveranstaltungen abgelegt werden.
Die Anmeldung zu den jeweiligen Prüfungen erfolgt online über das Studierendenportal. Über die Homepage des
KIT-> Studieren www.kit.edu/studieren/ kann man sich sowohl ins Studierendenportal einloggen, als auch
weiterführende Informationen zum Studium erhalten.

Wiederholung von Prüfungen

Wer eine Prüfung nicht besteht, kann diese grundsätzlich einmal wiederholen. Wenn auch die Wiederholungs-
prüfung (inklusive evtl. vorgesehener mündlicher Nachprüfung) nicht bestanden wird, ist der Prüfungsanspruch
verloren. Ein möglicher Antrag auf Zweitwiederholung ist schriftlich beim Prüfungsausschuss zu stellen und muss
von diesem genehmigt werden (SPO §8, Abs 6). Anträge auf eine Zweitwiederholung einer Prüfung müssen vom
Prüfungsausschuss genehmigt werden. Ein Beratungsgespräch ist obligatorisch.
Nähere Informationen dazu sind bei der Prüfungskommission zum Studiengang B.Sc Geoökologie SPO 2008.1.
(vom Sept. 2012) oder der Fachschaft erhältlich.
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2 NÜTZLICHES UND INFORMATIVES

Zusatzleistungen

Eine Zusatzleistung ist eine freiwillige, zusätzliche Prüfung, deren Ergebnis nicht für die Gesamtnote berück-
sichtigt wird, keinen Eingang ins Zeugnis findet, jedoch im Transcript of Records aufgeführt wird. Sie muss bei
Anmeldung zur Prüfung im Studienbüro als solche deklariert werden und kann nachträglich nicht als Pflicht- oder
Wahlpflichtleistung verbucht werden. Im Rahmen der Zusatzmodule können alle im Modulhandbuch definierten
Wahlpflichtmodule sowie bis zu zwei Module aus dem Masterstudium Bauingenieurwesen gewählt werden. Dar-
über hinaus kann der Prüfungsausschuss auf Antrag auch Module genehmigen, die dort nicht enthalten sind.
Insgesamt dürfen Zusatzleistungen im Umfang von maximal 20 Leistungspunkten gewählt werden.

Alles ganz genau . . .

Alle Informationen rund um die rechtlichen und amtlichen Rahmenbedingungen des Studiums finden sich in der
Studien- und Prüfungsordnung zum B.Sc Geoökologie SPO 2008.1 ( d.h. SPO 2008 inkl. 1. und 2. Satzungsände-
rung) des Studiengangs, gültig ab WS 2012.

Verwendete Abkürzungen

LP Leistungspunkte/ECTS
LV Lehrveranstaltung
RÜ Rechnerübung
S Sommersemester
Sem. Semester
SPO Studien- und Prüfungsordnung
SQ Schlüsselqualifikationen
SWS Semesterwochenstunde
Ü Übung
V Vorlesung
W Wintersemester

Geoökologie B.Sc. SPO 2008.1 (B.Sc.)
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3 MODULE 3.1 Alle Module

3 Module

3.1 Alle Module

Modul: Anorganische Chemie [geök-G1]

Koordination: C. Feldmann
Studiengang: Geoökologie B.Sc. SPO 2008.1 (B.Sc.)
Fach: Mathematisch-naturwissenschaftliche Grundlagen

ECTS-Punkte Zyklus Dauer
13 Jedes 2. Semester, Wintersemester 2

Teilmodule

Nr. Name SWS Sem. LP Teilmodul-
V/Ü/T verantwortliche

G1-1 Allgemeine Chemie: Grundlagen der
Allgemeinen Chemie (für Bachelor-
Studierende (Studienvariante A - C), für
Studierende des Lehramts Chemie und
für Studierende der Naturwissenschaf-
ten)

4 W 6 A. Powel, O. Fuhr

G1-2 Anorganisch chemisches Praktikum für
Studierende der Geoökologie

14 F (S/W) 7 C. Anson

Erfolgskontrolle
Die Modulnote wird durch den nach Leistungspunkten gewichteten Mittelwert der folgenden beiden Noten gebildet:
1.) Eingangsklausur G1-1 zum Praktikum
2.) Analysen und Versuchsprotokolle im Rahmen des Praktikums G1-2
Beide Leistungsnachweise müssen mindestens bestanden sein.

Bedingungen
Die bestandene Eingangsklausur G1-1 ist Zulassungsvoraussetzung für das Praktikum G1-2.

Lernziele
Die Studierenden besitzen ein grundlegendes Verständnis der anorganischen Chemie. Mit der Kenntnis des Periodensystems
der Elemente, des grundlegenden Aufbaus von Atomen und chemischen Bindungen kennen die Studierenden spezifische
anorganische Stoffe, sind in der Lage, diese zu beschreiben und deren verschiedene Reaktionsvermögen abzuschätzen und
nach chemischen Gesetzmäßigkeiten zu interpretieren. Mit der eigenständigen Durchführung von chemischen Analysen und
Reaktionen können sie mit ersten chemischen Gefahrenstoffen umgehen.

Inhalt

• Aufbau der Materie, Atommodelle, Periodensystem der Elemente

• Einführung in die chemische Bindung

• Metalle, Ionenkristalle, Kovalente Verbindungen, Komplexverbindungen

• Chemische Reaktionen, Chemisches Gleichgewicht, Massenwirkungsgesetz, Löslichkeits-produkt

• Säuren und Basen, Säure-Basen-Gleichgewichte, Redoxreaktionen

• Heterogene Gleichgewichte, Phasengleichgewichte, Fällungsreaktionen

• Elektrochemische Grundbegriffe,

• Chemie der Elemente, chemisches Gleichgewicht in wässriger Lösung

• Durchführung chemischer Analysen
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3 MODULE 3.1 Alle Module

Modul: Organische Chemie [geök-G2]

Koordination: S. Bräse
Studiengang: Geoökologie B.Sc. SPO 2008.1 (B.Sc.)
Fach: Mathematisch-naturwissenschaftliche Grundlagen

ECTS-Punkte Zyklus Dauer
10 Jedes Semester 2

Teilmodule

Nr. Name SWS Sem. LP Teilmodul-
V/Ü/T verantwortliche

G2-1 Organische Chemie I 3 S 4,5 J. Podlech
G2-2 Organisch chemisches Grundpraktikum

(für Studierende der Biologie, des Lehr-
amtes Chemie und Geoökologie)

6+2 F (W/S) 5,5 N. Foitzik

Erfolgskontrolle
Die Modulnote bildet sich aus der Abschlussklausur zur Vorlesung G2-1. Das Bestehen der Klausur ist gleichzeitig auch
Zulassungsvoraussetzung für das Praktikum. Unablässige Bedingung zum Bestehen des Moduls ist jedoch das erfolgreiche
Absolvieren der unbenoteten Erfolgskontrollen in Teilmodul “Organisch-chemisches Praktikum” (G2-2).

Bedingungen
Keine.

Lernziele
Die Studierenden besitzen ein grundlegendes Verständnis der organischen Chemie. Mit den Kenntnissen der Struktur orga-
nischer Moleküle, intermolekularer Wechselwirkungen und deren Reaktionskinetik kennen die Studierenden spezifische or-
ganische Stoffe, sind in der Lage, diese zu beschreiben und deren verschiedene Reaktionsmechanismen abzuschätzen und
nach chemischen Gesetzmäßigkeiten zu interpretieren. Sie haben eigenständig chemische Präparate hergestellt, den Aufbau
von komplexen Glasapparaturen, das risikolose Einfüllen von Gefahrenstoffen praktisch durchgeführt und somit einen weiteren
Umgang mit chemischen Gefahrenstoffen erfahren.

Inhalt

• Struktur organischer Moleküle und intermolekulare Wechselwirkungen

• Einführung in Reaktionen organischer Moleküle

• Kinetik, Acidität/Basizität, Mechanismen

• Alkane und deren Reaktionen, Nomenklatur und Stereochemie

• Alkene, Halogenalkane, Aromaten, Alkohole und Ether und deren Reaktionen

• Aldehyde, Ketone, Carbonsäuren und deren Derivate

• Amine, Thiole, Lipide, Zucker, Amino- und Nucleinsäuren, Biomakromoleküle

• Aufbau komplexer Glasapparaturen

• Gefahren und Arbeitsschutz

• selbstständige Herstellung von 5 Präparaten
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3 MODULE 3.1 Alle Module

Modul: Geochemie [geök-G3]

Koordination: T. Neumann
Studiengang: Geoökologie B.Sc. SPO 2008.1 (B.Sc.)
Fach: Mathematisch-naturwissenschaftliche Grundlagen

ECTS-Punkte Zyklus Dauer
3 Jedes 2. Semester, Wintersemester 2

Teilmodule

Nr. Name SWS Sem. LP Teilmodul-
V/Ü/T verantwortliche

G3-1 Einführung in die Geochemie 3 W 3 T. Neumann

Erfolgskontrolle
Die Modulnote bildet sich aus der Note der Veranstaltung geök-G3-1: Erfolgkontrolle in Form einer schriftlichen Prüfung.

Bedingungen
Keine.

Lernziele
Die Studierenden besitzen ein grundlegendes Verständnis der Geochemie, und kennen grundlegende chemische Gesetzmäßig-
keiten, die zur Entstehung und Evolution des Universums und des Erdkörpers geführt haben. Ausgehend von dem Stoffbestand
der Erde kennen sie Mechanismen der chemischen Entwicklung und Differenzierung der Erde. Die Studierenden verstehen
geochemische Prozesse im Kontext der chemischen Evolution der Atmosphäre, Hydrosphäre und Pedosphäre im Laufe der
Erdgeschichte. Die Studierenden wissen daruber hinaus, die spezifischen Eigenschaften der chemischen Elemente und die in
der Geochemie wichtigsten und gebräuchlichsten Systeme von radioaktiven und stabilen Isotopen unterscheiden zu können,
ihre Rolle zur Analyse und Aufklärung geochemischer Mechanismen aufzeigen.

Inhalt

• Kosmochemie, Entstehung und Entwicklung der Erdmaterie

• Grundzüge der Isotopengeochemie

• Geochemie der Lithosphäre

• Verwitterungsprozesse

• Aquatische Geochemie

• Probenahme und Probenaufbereitung

• Instrumentelle Analytik

• Bewertung und Interpretation von Analysendaten
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Modul: Mathematik [geök-G4]

Koordination: G. Link
Studiengang: Geoökologie B.Sc. SPO 2008.1 (B.Sc.)
Fach: Mathematisch-naturwissenschaftliche Grundlagen

ECTS-Punkte Zyklus Dauer
10 Jedes 2. Semester, Wintersemester 2

Teilmodule

Nr. Name SWS Sem. LP Teilmodul-
V/Ü/T verantwortliche

G4-1 Mathematik I [für die Fachrichtungen
Biologie und Chemie]

3+1 W 5 G. Link

G4-2 Mathematik II [für die Fachrichtungen
Biologie und Chemie]

3+1 S 5 G. Link

Erfolgskontrolle
Die Modulnote bildet sich aus dem Mittelwert der bestandenen Klausuren beider Teilmodule G4-1 und G4-2. Voraussetzung für
die Teilnahme an der Klausur ist jeweils das Bestehen der Aufgaben der Übungsblätter.

Bedingungen
Keine.

Lernziele
Die Studierenden haben ein grundlegendes Wissen, um mathematische Probleme im Zusammenhang mit naturwissenschaft-
lichen Fragestellungen zu verstehen, zu bearbeiten und lösen zu können. Sie kennen die Differential- und Integralrechnung,
lineare Algebra, mehrdimensionale Analysis und Differentialgleichungen und können mathematische Methoden und Denkwei-
sen, ohne die ein selbstständiges Erarbeiten mathematischer Inhalte nicht möglich ist, verstehen. Neben der geometrischen
Anschauung vermögen die Studierenden mathematisches Modellieren naturwissenschaftlicher Phänomene zu bewerten.

Inhalt

• Zahlen

• Funktionen

• Grenzwerte

• Differentialrechnung für Funktionen einer Variablen

• Integralrechnung für Funktionen einer Variablen

• Lineare Algebra

• Gewöhnliche Differentialgleichungen

• Differentialrechnung mit mehreren Variablen
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Modul: Statistik [geök-G5]

Koordination: N.N.
Studiengang: Geoökologie B.Sc. SPO 2008.1 (B.Sc.)
Fach: Mathematisch-naturwissenschaftliche Grundlagen

ECTS-Punkte Zyklus Dauer
6 Jedes 2. Semester, Wintersemester 1

Teilmodule

Nr. Name SWS Sem. LP Teilmodul-
V/Ü/T verantwortliche

G5-1 Statistik für Biologen 3+1 W 4 B. Klar
G5-2 Rechnergestützte Übung zur Statistik

für Studierende der Biologie
2 W 2 B. Klar

Erfolgskontrolle
Die Abgabe von Übungsblättern in der Übung G5-1 und die selbstständige Bearbeitung von Aufgaben am Computer in G5-2
dienen als zu bestehende Erfolgskontrollen. Die Modulnote wird aus der benoteten Klausur zu G5-1 gebildet.

Bedingungen
Keine.

Lernziele
Die Studierenden besitzen ein grundlegendes Verständnis deskriptiver und induktiver statistischer Methoden in den Bio- und
Geowissenschaften. Mit den Kenntnissen über die Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie können die Studierenden die
Anwendbarkeit statistischer Verfahren beurteilen, Ergebnisse interpretieren und mit Hilfe des Statistikprogramms R Datensätze
analysieren.

Inhalt

• Statistische Maßzahlen und graphische Darstellungen;

• Regressions- und Korrelationsanalyse;

• Zufallsexperimente, zufällige Ereignisse und Wahrscheinlichkeiten;

• Verteilungen, Zufallsvariablen und ihre Kenngrößen;

• bedingte Wahrscheinlichkeiten und stochastische Unabhängigkeit;

• der zentrale Grenzwertsatz;

• Parameter-Schätzung und Konfidenzbereiche;

• Grundbegriffe der Teststheorie, Ein-Stichproben-Tests;

• Vergleich von zwei oder mehr Stichproben, Varianzanalyse (ANOVA);

• Unabhängigkeitstests;

• Anpassungstests, z.B. Tests auf Normalverteilung;

• Statistische Analyse von Kontingenztafeln;

• Statistikprogramm R.
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Modul: Physik [geök-G6]

Koordination: T. Schimmel
Studiengang: Geoökologie B.Sc. SPO 2008.1 (B.Sc.)
Fach: Mathematisch-naturwissenschaftliche Grundlagen

ECTS-Punkte Zyklus Dauer
12 Jedes 2. Semester, Wintersemester 2

Teilmodule

Nr. Name SWS Sem. LP Teilmodul-
V/Ü/T verantwortliche

G6-1 Experimentalphysik A 4/2 W 6 T. Schimmel, S. Walheim
G6-2 Experimentalphysik B 4/2 S 6 T. Schimmel, S. Walheim

Erfolgskontrolle
Die Modulnote bildet sich aus einer gemeinsamen Abschlussklausur zu G6-1 und G6-2.

Bedingungen
Keine.

Lernziele
Nach Absolvieren dieses Moduls sind die Studierenden in der Lage, zentrale physikalische Begriffe und Methoden zu verstehen
und mit ihrer Hilfe, zentrale Phänomene der Natur zu erklären und zu beschreiben. Weiterhin besitzen die Studierenden durch
dieses Modul die Fähigkeit, die Besonderheiten der Naturwissenschaft zu reflektieren und Beziehungen zwischen Naturwissen-
schaft, Technik und Gesellschaft zu identifizieren.

Inhalt

• Mechanik
Kraft, Impuls, Energiespeicher, Stoßprozesse, Impulsströme, Schwingungen, Drehimpuls, Drehmoment, mechanische
Spannung – Impulsstromdichte, statische Felder, relativistische Dynamik und Kinematik

• Elektrodynamik
Elektrische Ladung und Strom, elektromagnetisches Feld, erste und zweite Maxwellsche Gleichung, Kräfte und Ströme,
Supraleiter, Energieströme und Impuls im elektromagnetischen Feld, Elektrodynamik, elektrische Schwingungen – der
Wechselstrom, elektromagnetische Wellen

• Thermodynamik
Entropie und Temperatur, Stoffmenge und chemisches Potenzial, Gibbssche Fundamentalform, Gibbsfunktion, Gleichge-
wicht, spezielle Systeme und Prozesse (ideale Gase, Flüssigkeiten und Feststoffe, Strömungen, Phasenübergänge, reale
Gase, Licht-Gas), thermische Maschinen, Entropie und Wahrscheinlichkeit

• Optik
Zerlegung kontinuierlicher Signale, Licht und Materie, Licht an Grenzflächen (Reflexion und Brechung), Beugung, Streu-
ung, Interferenzerscheinungen, Strahlenoptik, optische Instrumente

Geoökologie B.Sc. SPO 2008.1 (B.Sc.)
Modulhandbuch mit Stand 16.11.2013

22



3 MODULE 3.1 Alle Module

Modul: Technosphäre - Noosphäre [geök-F1]

Koordination: C. Kramer
Studiengang: Geoökologie B.Sc. SPO 2008.1 (B.Sc.)
Fach: Geoökologische Fachgrundlagen und Vertiefung

ECTS-Punkte Zyklus Dauer
6 Jedes 2. Semester, Wintersemester 2

Teilmodule

Nr. Name SWS Sem. LP Teilmodul-
V/Ü/T verantwortliche

F1-1 Der Regionalplan als Handhabe zur
Vorhabenssteuerung

2 S 2 G. Hager

F1-2 Wirtschafts- und Sozialgeographie 2+2 W 4 C. Mager

Erfolgskontrolle
Die Modulnote bildet sich aus dem nach Leistungspunkten gewichteten Mittelwert der Leistungsnachweise der Einzelveranstal-
tungen: Ergebnis der Präsentation aus F1-1 (Erfolgskontrolle anderer Art) und Klausurergebnis aus F1-2.

Bedingungen
Keine.

Lernziele
Die Studierenden kennen die Entwicklungslinien der europäischen Sozialgeographie. Sie können zwischen verschiedenen
Auffassungen von Raum unterscheiden. Sie sind im Stande, soziale Differenzierungen im Raum zu erkennen, zu interpretieren
sowie mögliche Ursachen und Folgen zu identifizieren. Die Studierenden können die Bedeutung materieller und ideeller Räume
für soziale Prozesse veranschaulichen und die soziale Herstellung von Raum beispielhaft erläutern.
Die Teilnehmenden haben Kenntnis von den zentralen Vertretern, Grundbegriffen und Modellen der Wirtschaftsgeographie. Sie
sind in der Lage, Stärken und Schwächen unterschiedlicher theoretischer Ansätze zu diskutieren und deren Aussagekraft in
verschiedenen Kontexten zu bewerten. Die Studierenden erkennen aktuelle und historische Organisationsformen und Prozesse
der Ökonomie und können die Konsequenzen raum-zeitlich differenziert abschätzen.
Weiterhin kennen die Studierenden das System und die Praxis räumlicher Planung in Deutschland. Sie wissen wie ein Regio-
nalplan entsteht, was er enthält und auf welche Weise seine Festlegungen in der Praxis umgesetzt werden. Sie können den
Prozess der Konsensbildung im Spannungsverhältnis zwischen bürgerschaftlicher Beteiligung, kommunaler Selbstverwaltung
und staatlichem Steuerungsanspruch einordnen und für das Management von Umweltvorhaben nutzbar machen. Sie sind in
der Lage, die Bedeutung der Raumplanung innerhalb des politisch-administrativen Systems in einer dynamischen Region zu
erfassen und ihr Wissen für die Lösung fachlicher Aufgaben einzusetzen.

Inhalt

• geographische Ansätze und Fragestellungen zum Verhältnis von Gesellschaft und Raum

• sozialgeographische Differenzierungen im Raum auf unterschiedlichen Maßstabsebenen

• räumliche Repräsentationen des Sozialen

• Grundbegriffe, Ansätze, Theorien und Modelle der Wirtschaftsgeographie

• räumliche Organisationsformen wirtschaftlichen Handelns

• räumliche Bedingungen und Auswirkungen ökonomischer Globalisierungsprozesse in unterschiedlichen Wirtschaftssek-
toren

• Planung, Planungssysteme Deutschlands, Regionalplan Mittlerer Oberrhein
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3 MODULE 3.1 Alle Module

Modul: Atmosphäre [geök-F2]

Koordination: F. Hogewind
Studiengang: Geoökologie B.Sc. SPO 2008.1 (B.Sc.)
Fach: Geoökologische Fachgrundlagen und Vertiefung

ECTS-Punkte Zyklus Dauer
6 Jedes 2. Semester, Wintersemester 1

Teilmodule

Nr. Name SWS Sem. LP Teilmodul-
V/Ü/T verantwortliche

F2-1 Allgemeine Klimageographie/ Klimato-
logie

2+2 4 F. Hogewind

F2-2 Methoden zur Klimatologie 1 2 F. Hogewind

Erfolgskontrolle
Die Modulnote bildet sich aus der Klausur mit den Inhalten aus den Teilmodulen F2-1 und F2-2.
Studienleistung innerhalb der Teilmodule sind Übungsaufgaben und Kurzreferate.

Bedingungen
Keine.

Lernziele
Die Studierenden haben ein grundlegendes Verständnis der Klimatologie. Mit den Kenntnissen über den Aufbau der Atmosphäre
und den darin ablaufenden Prozessen sind die Studierenden in der Lage, mit den Ihnen bekannten Messgeräten die Klimaele-
mente Lufttemperatur, Niederschlag, Luftdruck, Bewölkung, Luftfeuchtigkeit, Strahlung, Windrichtung und Windgeschwindigkeit
zu ermitteln, die Daten auszuwerten und abhängig von Klimazonen und Klimaphänomenen (auch die durch den Menschen
verursachten) zu interpretieren.

Inhalt

• Physikalisch-meteorologische Grundlagen
Aufbau der Atmosphäre und deren Prozesse, Strahlungsbilanz
Klimaelemente in ihrer gegenseitigen Abhängigkeit

• Klimageographie
Klimaklassifikationen, Klimazonen der Erde (Klimadiagramme)

• Klima und Mensch, z.B.
natürliche Klimaschwankungen bzw. Witterungsanomalien und ihre Folgen
Belastung der Erdatmosphäre mit Schad-, Treibhaus- und Spurengasen sowie Aerosolen
Stadtklima
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3 MODULE 3.1 Alle Module

Modul: Biosphäre - Flora [geök-F3]

Koordination: C. Buschmann, M. Seyfried
Studiengang: Geoökologie B.Sc. SPO 2008.1 (B.Sc.)
Fach: Geoökologische Fachgrundlagen und Vertiefung

ECTS-Punkte Zyklus Dauer
10 Jedes 2. Semester, Wintersemester 2

Teilmodule

Nr. Name SWS Sem. LP Teilmodul-
V/Ü/T verantwortliche

F3-1 Ökologische Botanik für Geoökologen
und Biologen

2 W 2 C. Buschmann

F3-2 Ökologie und Systematik der Pflanze 2 S 3 M. Seyfried
F3-3 Botanische Bestimmungsübungen 2 S 1,5 M. Seyfried
F3-4 Botanische Geländepraktika 1 S 1,5 M. Seyfried
F3-5 Morphologie und Anatomie der Pflanze 2 W 2 M. Seyfried

Erfolgskontrolle
Die Modulnote bildet sich aus der Klausur zu F3-1 und der Klausur in F3-2, in der auch die Inhalte F3-3 und F3-4 ebenfalls
geprüft werden. F3-5 muss bestanden sein.

Bedingungen
Keine.

Lernziele
Die Studierenden besitzen in diesem Modul einen Überblick über die Flora, die Systematik der niederen und höheren Pflanzen
(Algen, Moose, Farne, Samenpflanzen) und gewinnen einen Einblick in die Phylogenie der Pflanzen. Sie können die grund-
legenden Arbeitsweisen bei der Klassifikation und in der Systematik anwenden und den Aufbau, Struktur und Physiologie von
Samenpflanzen erklären. Des Weiteren sind sie in der Lage, ökologische Wechselwirkungen und Transportphänomene im Pflan-
zenreich aufzuzeigen und zu interpretieren. Sie besitzen ein Verständnis für Messgeräte, die ökologische Parameter aufnehmen
können und sind in der Lage Daten zu erheben und auszuwerten.

Inhalt

• Standortbeschreibungen, Mineral- und Stickstoffhaushalt

• Kohlenstoffhaushalt

• Messgeräte ökologischer Parameter und Messmethoden

• Pflanzen und ihre Umwelt - Anpassungsmethoden

• Anatomie und Systematik von Prokaryoten, Pilzen, Algen, Moosen, Farnen, Pflanzen

• Wachstums- und Lebensprinzipien von Pflanzen

• Ökologie und Ökosysteme, Interaktionen

• Geschichtliche Entwicklung der Pflanzen - Fortpflanzungsbiologie

• Biologie und Systematik ausgewählter Familien
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3 MODULE 3.1 Alle Module

Modul: Biosphäre - Fauna [geök-F4]

Koordination: H. Taraschewski
Studiengang: Geoökologie B.Sc. SPO 2008.1 (B.Sc.)
Fach: Geoökologische Fachgrundlagen und Vertiefung

ECTS-Punkte Zyklus Dauer
6 Jedes 2. Semester, Sommersemester 1

Teilmodule

Nr. Name SWS Sem. LP Teilmodul-
V/Ü/T verantwortliche

F4-1 Ökologie und Systematik der Tiere 2 S 3 H. Taraschewski, T. Petney
F4-2 Zoologische Bestimmungsübungen 2 S 2 H. Taraschewski
F4-3 Zoologische Geländepraktika 1 S 1 H. Taraschewski

Erfolgskontrolle
Die Modulnote bildet sich aus der benoteten Modulklausur über die Inhalte der Teilmodule F4-1, F4-2 und F4-3.

Bedingungen
keine

Empfehlungen
keine

Lernziele
Die Studierenden besitzen ein grundlegendes Verständnis der Zoologie. Anhand charakteristischer Strukturen sind sie in der
Lage, eine systematische Zuordnung von Organismen zu bestimmten Tiergruppen vorzunehmen sowie Zusammenhänge zwi-
schen Morphologie und Ökologie der Tiere zu erkennen. Durch das eigenständige Bestimmen von Vertretern dieser Tiergrup-
pen haben die Studierenden einen Einblick in die praktische Feldarbeit gewonnen, welche auch das Sammeln und Kartieren
von Tierarten beinhaltet. Gleichzeitig wissen die Studierenden wie Biotope sich aufbauen und welche Biozönosen in welchen
ökologischen Nischen vorkommen.

Inhalt

• Populationsbiologie

• Zusammenhänge zwischen Morphologie und Ökologie von Tieren

• Ökologie und Ökosysteme, Interaktionen, Landschaften

• Überblick über die Systematik, Morphologie und Lebensweise einheimischer Tiere, Mollusken, ausgewählter Arthropo-
denklassen, Insektenordnungen und –larven, Rynchoten, Coleopteren, Dipteren, Hymenopteren, Myriopoden, Crasta-
ceen, Cheliceraten, Pisces und Mammalia

• praktische Bestimmung der oben genannten Arten mittels dichotomer Schlüssel

• Bioindikation, Biotoptypen und ihre zoologischen Zielarten

• Ornithologische, entomologische, limnologische oder mikrolimnologische Exkursionen

• Exkursion in den Karlsruher Zoo
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3 MODULE 3.1 Alle Module

Modul: Biosphäre - Vegetation [geök-F5]

Koordination: C. Neff
Studiengang: Geoökologie B.Sc. SPO 2008.1 (B.Sc.)
Fach: Geoökologische Fachgrundlagen und Vertiefung

ECTS-Punkte Zyklus Dauer
5 Jedes 2. Semester, Sommersemester 1

Teilmodule

Nr. Name SWS Sem. LP Teilmodul-
V/Ü/T verantwortliche

F5-1 Allgemeine Vegetationsgeographie 2+2 S 4 C. Neff
F5-2 Methoden zur Vegetationsgeographie 1 S 1 C. Neff

Erfolgskontrolle
Die Modulnote bildet sich aus der Klausurnote des Teilmoduls F5-1. Unerlässliche Voraussetzung zum Bestehen des Moduls
ist das erfolgreiche Abschneiden beim unbenoteten Geländekolloquium des Teilmoduls F5-2.

Bedingungen
Keine.

Lernziele
Die Studierenden lernen die Lebensbedingungen der Pflanzen in Interaktion mit ihrer Umwelt kennen und wissen um die Bedeu-
tung abiotischer und biotischer Standortfaktoren und deren Anpassungsstrategien auf Stresssituationen wie z.B. Wassermangel
und mechanische Einflüsse. Weiterhin kennen die Studierenden die Mechanismen der Verbreitung von Pflanzen im Raum (die
Arealkunde und Chorologie) und die darauf aufbauende Vegetationszonierung. Die Studierenden sind in der Lage, die Vegeta-
tionsdynamik und deren Prozesse zu analysieren und zu interpretieren sowie die Grenzen der Rekonstruktion und Prognosen
zur Entwicklung der Pflanzendecken einzuschätzen. Sie können physiologische und ökologische Potenzbereiche unterschei-
den, Ökogramme interpretieren und die anthropogenen Einflüsse auf die Pflanzendecke seit dem Neolithikum darstellen. Die
Studierenden können die grundlegenden Prozesse der Pflanzenvergesellschaftung definieren und zuordnen.

Inhalt

• Bau und die Anatomie, die Wachstumsvoraussetzungen und Wachstumszyklen der Pflanzen

• abiotische und biotische Standortbedingungen und -faktoren

• Klassifikations- und Benennungsmöglichkeiten von Pflanzen und Pflanzengesellschaften wie Blütigkeit, Fortpflanzungs-
und Ausbreitungstypen, Formen- und Gesellschaftssysteme

• Vorkommen und Verbreitung von Pflanzen – Pflanzenökologie

• Historisch-genetische Vegetationsgeographie

• Arealkunde, Vegetation, Biotope, Vegetationszonen, Biome, Ökosysteme

• Vegetationsdynamik – z.B. anthropogene Beeinflussung auf die Vegetationsverbreitung

• Verschiebungen der Vegetationszonen im Zuge des Klimawandels

• Kennenlernen und Anwenden von vegetationskundlichen Methoden im Gelände

• Braun-Blanquet, Biovolumenmethode, dendrometrische Methoden

• qualitative (pflanzensoziologisch) und quantitative (multivariate) Auswertung
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3 MODULE 3.1 Alle Module

Modul: Pedosphäre - Reliefsphäre [geök-F6]

Koordination: N.N.
Studiengang: Geoökologie B.Sc. SPO 2008.1 (B.Sc.)
Fach: Geoökologische Fachgrundlagen und Vertiefung

ECTS-Punkte Zyklus Dauer
9 Jedes 2. Semester, Wintersemester 2

Teilmodule

Nr. Name SWS Sem. LP Teilmodul-
V/Ü/T verantwortliche

F6-1 Einführung in die Bodenkunde 2 S 3 N.N., Tobias Wirsing
F6-2 Übungen und Methoden zur Bodenkun-

de
1 S 1 T. Wirsing

F6-3 Exogene Dynamik 1+1 W 3 M. Zech
F6-4 Bodenmineralogie 2 W 2 S. Norra

Erfolgskontrolle
Die Modulnote bildet sich aus den Noten zu den Klausuren der Teilmodule F6-1, F6-3 und F6-4. Die Inhalte von F6-2 werden
in der Klausur zu F6-1 abgeprüft. Für die Teilnahme an der Klausur zu F6-4 ist das erfolgreiche Bestehen der Klausur zu F6-1
Voraussetzung.

Bedingungen
Keine.

Lernziele
Die Studierenden besitzen ein grundlegendes Verständnis der Reliefgenese und der Böden der Erde. Mit dem Verständnis
des Zusammenhangs zwischen Klima und Verwitterung und deren exogenen Einflüsse auf die Litho- und Pedosphäre sind die
Studierenden in der Lage, sowohl die morphodynamischen als auch die pedogenen Prozesse nachzuvollziehen. Sie können
aus dem Zyklus Abtragung-Transport-Sedimentation, bezogen auf die einzelnen Transportmedien, die daraus resultierenden
morphologischen Formen und die Merkmale der typischen terrestrischen Sedimente im Gelände erkennen und erklären. Mit
den Kenntnissen über die physikalischen, chemischen und mineralogischen Eigenschaften, dem Aufbau, der Entstehung und
der Verbreitung von Böden sind sie in der Lage, einfache bodenkundliche Feldmethoden im Gelände anzuwenden. Durch die
vertieften Kenntnisse der chemischen Prozesse und mineralogischen Zusammensetzung von Böden sind die Studierenden in
der Lage, Böden hinsichtlich ihrer Funktionen wie Standorteigenschaft oder Puffer- und Filterfunktionen zu bewerten.

Inhalt

• Bodensystematik, -aufbau, - genese, -schutz

• Zonale Böden, Böden Südwestdeutschlands, anthropogene Böden

• Methoden zur Erhebung, Analyse und Interpretation von Bodendaten

• Bodenchemische und -bildende Prozesse, Prozesse in der Atmosphäre, Verwitterung, Abtragung, Sedimentation, Trans-
port – durch Eis, Wind und Wasser

• Methoden zur Erhebung, Analyse und Interpretation von Sedimenten

• Stoffhaushalt, Mineralbestand, Nähr- und Schadstoffe von Böden

• Tonminerale und Sekundärmineralbildung
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3 MODULE 3.1 Alle Module

Modul: Hydrosphäre [geök-F7]

Koordination: E. Zehe
Studiengang: Geoökologie B.Sc. SPO 2008.1 (B.Sc.)
Fach: Geoökologische Fachgrundlagen und Vertiefung

ECTS-Punkte Zyklus Dauer
6 Jedes 2. Semester, Wintersemester 1

Teilmodule

Nr. Name SWS Sem. LP Teilmodul-
V/Ü/T verantwortliche

F7-1 Hydrologie 1/1 W 3 E. Zehe
F7-2 Übung zur Hydrologie 2 W 3 U. Scherer

Erfolgskontrolle
Schriftliche Prüfung (Modulklausur) über die Inhalte von Vorlesung und Übung (F7-1 und F7-2).

Bedingungen
Keine.

Lernziele
Die Studierenden sind mit den theoretischen und methodischen Grundlagen der Hydrologie vertraut. Sie verstehen die Zusam-
menhänge und Wechselwirkungen hydrologischer Prozesse mit umgebenden Medien und deren Zusammenwirken im Wasser-
kreislauf. Sie lernen Messprinzipien kennen, um hydrologische Zustandsgrößen und die Flüsse des Wassers in der Umwelt zu
erfassen. Weiterhin erhalten sie Einblick in grundlegende Modellkonzepte der Einzugsgebietshydrologie, können hydrologische
Methoden nachvollziehen und haben ein Verständnis der Unsicherheit der Ergebnisse.

Inhalt

• Prozesse des Wasserkreislaufs und Wasserbilanz

• Niederschlagsentwicklung (Wasserdampf in der Atmosphäre, Wolkenbildung, Arten von Niederschlagsereignissen, Nie-
derschlagsmessung, Auswertung und Interpolation von Niederschlagsdaten)

• Abfluss und Abflussbildung (Idee des Einzugsgebiets, Abflussmessung, Abflussbildung in unterschiedlichen Naturräumen
und Klimaten, Charakterisierung von Abflusszeitreihen)

• Morphometrische Eigenschaften von Einzugsgebieten

• Bodenhydrologie (Kräfte auf das Bodenwasser, PF-WG Kurve)

• Verdunstung, System Boden-Pflanze-Atmosphäre

• Hydrologische Zustandsgrößen

• Messprinzipien in der Hydrologie (mit Gelände-/Laborübung)

• Grundlegende Prozess- und Modellkonzepte

– Direktabflussbildung: Hortonsche Infiltration, Abflussbeiwert, HBV Bodenspeicher, Koaxial-Diagramm

– Abflusskonzentration: Lineare zeitinvariante Systeme, Linearspeicher

– Basisabflussgeschehen
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3 MODULE 3.1 Alle Module

Modul: Lithosphäre [geök-F8]

Koordination: A. Kontny
Studiengang: Geoökologie B.Sc. SPO 2008.1 (B.Sc.)
Fach: Geoökologische Fachgrundlagen und Vertiefung

ECTS-Punkte Zyklus Dauer
10 Jedes 2. Semester, Wintersemester 2

Teilmodule

Nr. Name SWS Sem. LP Teilmodul-
V/Ü/T verantwortliche

F8-1 Kristallchemie und Kristallographie 3 S 3 K. Drüppel, F. Schilling
F8-2 Endogene Dynamik 3 W 2 A. Kontny, F. Schilling, K. Drüp-

pel
F8-3 Übungen zur Allgemeinen Geologie 1+2 W 3 A. Kontny
F8-4 Geologische Geländeübungen 2 S 2 siehe Aushang

Erfolgskontrolle
Die Modulnote bildet sich aus der 120-minütigen Modulprüfung zu F8-1 und F8-2. Voraussetzung für die Teilnahme an der
Modulprüfung ist das Bestehen der Erfolgskontrollen in F8-3.
In F8-4 gilt es an 4 Geologischen Geländeübungen teilzunehmen. Das Absolvieren von F8-4 ist zum Bestehen des Moduls
zwingend erforderlich.

Bedingungen
Keine.

Lernziele
Die Studierenden sind in der Lage, die wichtigsten Minerale und Gesteine zu erkennen, ihrem Bildungsbereich zuzuordnen und
in einen geologischen Zusammenhang zu stellen. Sie besitzen das grundlegende Verständnis des komplexen Systems Erde und
verstehen geologische Prozesse in Zeit und Raum. Ferner haben die Studierenden ein Verständnis für den kristallographischen
Aufbau, die Kristallchemie und physikalischen Eigenschaften von Mineralen. Auch unbekannte Gesteine können sie aufgrund
ihrer Gefügeeigenschaften und ihrem Mineralbestand zuordnen.

Inhalt

• Kristalle, Kristallstrukturen, Kristallchemie, Kristallentstehung, Kristalleigenschaften

• Minerale, ihre Strukturen, Eigenschaften, Bestimmung und technische Verwendung

• Gesteine und Struktur der Lithosphäre

• Magmatite, Sedimentite, Metamorphite und ihre Eigenschaften und Bestimmung

• Prozesse in der Lithosphäre und Plattentektonik

Anmerkungen
Studierende der Geoökologie besuchen die Teilmodule F8-1 und F8-2 nur teilweise, was die geringere Anzahl an SWS erklärt.
Inhalt und Umfang der Klausur sind dieser Regelung angepasst, weshalb sich auch eine geringere Zahl an LP ergeben als bei
der Veranstaltungsbeschreibung selbst angegeben.
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3 MODULE 3.1 Alle Module

Modul: Geoökologisches Grundpraktikum [geök-M1]

Koordination: A. Hildinger
Studiengang: Geoökologie B.Sc. SPO 2008.1 (B.Sc.)
Fach: Methoden

ECTS-Punkte Zyklus Dauer
2 Jedes 2. Semester, Wintersemester 1

Teilmodule

Nr. Name SWS Sem. LP Teilmodul-
V/Ü/T verantwortliche

M1-1 Geoökologisches Grundpraktikum 2 F (W/S) 2 A. Hildinger

Erfolgskontrolle
Erfolgskontrolle anderer Art: Die Note des Abschlussberichtes bildet die Modulnote.

Bedingungen
Zur Teilnahme ist eine Anmeldung notwendig (max. 50 Plätze ab WS 2011/12).

Lernziele
Die Studierenden lernen am Fallbeispiel eines Fließgewässers im Karlsruher Stadtgebiet (Alb) die grundlegenden Systemkom-
ponenten und -zusammenhänge von Ökosystemen kennen. Zur Bestimmung der Gewässerstrukturgüte, sowie der chemisch-
physikalischen und biologischen Gewässergüte ist die Messung von Indikatoren erforderlich. Durch die praktische Durchführung
entsprechender Feldmessungen können die Studierenden Vor- und Nachteile dieser Messmethoden abschätzen und erste Er-
fahrungen mit Daten sammeln.

Inhalt

• Einführung in Fließgewässerökosysteme und deren Umweltprobleme

• Überblick über das Einzugsgebiet der Alb

• Fahrradexkursion entlang der Alb im Stadtgebiet Karlsruhe

• Gewässerstrukturgütekartierung

• Chemisch-physikalische Messungen zur Gewässergüte, z.T. im Labor

• Bestimmung des Saprobienindexes

• Aufnahme von Abflussquerschnitt und Fließgeschwindigkeit

• Hinweise zur Erstellung von Praktikumsberichten

Anmerkungen
Es handelt sich um einen Blockkurs, der in den Semesterferien zum jeweiligen Wintersemester stattfindet (März/April).
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3 MODULE 3.1 Alle Module

Modul: Labormethoden [geök-M2]

Koordination: N.N.
Studiengang: Geoökologie B.Sc. SPO 2008.1 (B.Sc.)
Fach: Methoden

ECTS-Punkte Zyklus Dauer
4 Jedes 2. Semester, Sommersemester 2

Teilmodule

Nr. Name SWS Sem. LP Teilmodul-
V/Ü/T verantwortliche

M2-1b Bodenkundliches Laborpraktikum 3 F (S/W) 2 M. Kull
M2-1a Bodenmineralogisches Labor 2 W/S 2 U. Kramar, G. Ott, E. Eiche
M2-2 Umweltanalytik 1/4 S 4 T. Neumann, U. Kramar, E. Ei-

che

Erfolgskontrolle
Das Modul ist unbenotet, es muss gewählt werden zwischen M2-1 (a+b) oder M2-2.
Erfolgskontrollen erfolgen nur in Form von Studienleistungen (mündliche Kolloquien) in allen Teilmodulen und in Absprache mit
den Dozenten.

Bedingungen
Es muss gewählt werden zwischen M2-1 (a+b) oder M2-2. Die jeweiligen Plätze sind begrentz, die Platzvergabe erfolgt zentral
durch das Institut für Geographie und Geoökologie.

Lernziele
In den Teilmodulen M2-1 (a+b) lernen die Studierenden grundlegende Techniken der physikalischen, chemischen und mineralo-
gischen Bodenanalyse (z.B. Probenaufbereitungs- und Präparationstechniken sowie Messmethoden) kennen. Gleichzeitig sind
sie in der Lage, diese Methoden an verschiedenen Geräten anzuwenden. Somit erwerben die Studierenden die Kompetenz,
eigenständig ein Messprogramm je nach Fragestellung für Böden zusammenzustellen und durchzuführen.
Im Fach Umweltanlaytik erlernen die Studierenden wichtige Verfahren der Umweltanalytik, die der instrumentellen Analytik
zugeordnet werden können. Mit diesen Fähigkeiten sind sie in der Lage, die analytischen Daten qualitativ und quantitativ
auszuwerten und unter Berucksichtigung von Richt- und Grenzwerten fur Grundwässer und Böden zu bewerten.

Inhalt
Es werden die grundlegenden Methoden zur bodenkundlichen, bodenmineralogischen, geochemischen und hydrochemischen
Untersuchung gelehrt. Die Übungen finden an realen Proben an den jeweiligen Geräten im Labor statt. Neben den praktischen
Übungen werden zu den Methoden auch theoretische Hintergründe vermittelt.

Anmerkungen
Sollte der Besuch von einem oder mehreren Teilmodulen aus M2 über die 4 Pflicht-LP hinaus gewünscht werden, ist es möglich
eine (M2-1a, M2-1 b, M2-2) im Wahlpflichtbereich W2 anrechnen zu lassen.
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Modul: Arbeitstechnik [geök-M3]

Koordination: S. Schmidtlein
Studiengang: Geoökologie B.Sc. SPO 2008.1 (B.Sc.)
Fach: Methoden

ECTS-Punkte Zyklus Dauer
8 Jedes 2. Semester, Wintersemester 1

Teilmodule

Nr. Name SWS Sem. LP Teilmodul-
V/Ü/T verantwortliche

M3-1 Einführung in GIS für natur-, ingenieur-
und geowissenschaftliche Fachrichtun-
gen

2+2 W 5 J. Wiesel, N. Rösch

M3-2 Modellbildung 2+1 W 3 S. Schmidtlein, K. Dolos

Erfolgskontrolle
Die Modulnote wird aus dem nach Leistungspunkten gewichteten Mittelwert der Teilmodulnoten M3-1 und M3-2 gebildet.

Bedingungen
Keine.

Lernziele
Die Studierenden sind in der Lage, mit modernen Datenhaltungs- und Verarbeitungsmethoden Informationen aus der realen
Welt räumlich abzubilden, zu korrelieren und zu bearbeiten. Darüber hinaus können sie diese Informationen mit modernen
rechnergestützten Methoden zielgerichtet analysieren und die Ergebnisse angemessen präsentieren. Sie besitzen die Fähigkeit,
Wirkungszusammenhänge von Systemen (wie z.B. Ökosystemen) zu erfassen, verschiedene Modellkonzepte mit ihren Vor- und
Nachteilen aufzuzeigen und ein Beispiel umzusetzen.

Inhalt

• Einführung in die Methoden der Systemanalyse und Modellierung zur quantitativen Beschreibung natürlicher Systeme.

• Erläuterung der Schritte der Modellbildung und Modellanalyse anhand verschiedenster Beispiele natürlicher Prozesse

• ausgewählte Modellierungsaufgaben

• praktische Übungen zur Modellentwicklung an unterschiedlichen, gut definierten
Beispielen

• Behandlung der Grundlagen der Geoinformatik und der damit verbundenen Teilgebiete
(Datenbanken, Graphentheorie, Algorithmen . . . )

• Digitale Geodaten und deren Erfassung

• Normierung und Standardisierung in GIS

• Bezugs- und Koordinatensysteme sowie deren Transformation

• Modellierung und formale Beschreibung von Geoobjekten (vektor- und rasterbasierend)

• Datenaustauschformate (proprietär und standardisiert)

• Einführung in ArcGIS
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Modul: Ökosysteme - Fallbeispiele [geök-Ö1]

Koordination: C. Neff
Studiengang: Geoökologie B.Sc. SPO 2008.1 (B.Sc.)
Fach: Ökosysteme

ECTS-Punkte Zyklus Dauer
5 Jedes 2. Semester, Wintersemester 1

Teilmodule

Nr. Name SWS Sem. LP Teilmodul-
V/Ü/T verantwortliche

Ö1-1 Ökosystemforschung 2 W 2 S. Schmidtlein
Ö1-2 Seminar „Ökosysteme“ 2 W 3 C. Neff

Erfolgskontrolle
Die Modulnote bildet sich aus der Klausurnote zu Ö1-1 und der Note zur Seminararbeit in Ö1-2 (Erfolgskontrolle anderer Art).

Bedingungen
Keine.

Lernziele
Die Studierenden sind in der Lage, den Aufbau und die Wirkungszusammenhänge komplexer Ökosysteme zu erkennen und
in eine Systematik einzuordnen. Sie können anhand ausgewählter Beispiele die Bedeutung der einzelnen Geofaktoren, das
Wirkungsgefüge und den menschlichen Einfluss darauf darstellen und erläutern.

Inhalt

• Zusammenwirken der einzelnen Geofaktoren in komplexen Ökosystemen verbunden mit dem Einfluss des Menschen
darauf

• Erläuterungen anhand ausgewählter Beispiele
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Modul: Ökosysteme - Geländepraktikum [geök-Ö2]

Koordination: S. Schmidtlein
Studiengang: Geoökologie B.Sc. SPO 2008.1 (B.Sc.)
Fach: Ökosysteme

ECTS-Punkte Zyklus Dauer
8 Jedes 2. Semester, Sommersemester 1

Teilmodule

Nr. Name SWS Sem. LP Teilmodul-
V/Ü/T verantwortliche

Ö2-1 Landschaftsökologisches Praktikum 5 S 8 S. Schmidtlein, T. Wirsing

Erfolgskontrolle
Die Modulnote ergibt sich aus dem benoteten Abschlussbericht (Erfolgskontrolle anderer Art).

Bedingungen
Keine.

Lernziele
Durch das Erfassen von Feld- und Geländemethoden der Umweltmedien Boden, Wasser, Luft und Biota eines Landschafts-
raumes im Landschaftsökologischen Praktikum kennen die Studierenden in landschaftsökologische Bewertungs- und Auswer-
tungsmethoden sowie Fertigkeiten vor dem Hintergrund eines aktuellen Themas. Gleichzeitig besitzen sie weiterführende Kennt-
nisse der Präsentationstechniken und Vortragsstile. Durch die Gruppenarbeit im Gelände haben die Studierenden neben den
theoretischen Grundlagen, den verschieden Methoden, den Vorgehensweisen und dem wissenschaftlichen Arbeiten vor allem
Konfliktmanagement und Teamfähigkeit als Kernkompetenzen in diesem Modul erworben.

Inhalt
Der Inhalt des Landschaftsökologischen Praktikums variiert je nach Landschafts- und Kulturraum sowie aktuellem Thema.
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Modul: Schlüsselqualifikationen [geök-W1]

Koordination: M. Stolle, F. Hogewind
Studiengang: Geoökologie B.Sc. SPO 2008.1 (B.Sc.)
Fach: Wahlpflichtbereich

ECTS-Punkte Zyklus Dauer
6 Jedes Semester 2

Erfolgskontrolle
Das Modul ist unbenotet. Bei Bedarf können vorhandene Noten nach LP gewichtet berücksichtigt werden.

Bedingungen
Keine.

Lernziele
Die Lernziele dieses Moduls lassen sich in drei Hauptkategorien einteilen, die sich nicht gegenseitig ausschließen, sondern
wechselseitig ergänzen:

• Orientierungswissen,

• Basiskompetenzen,

• Praxisorientierung

Orientierungswissen: Die Studierenden werden sich der kulturellen Prägung ihrer Positionen bewusst und sind in der Lage,
die Sichtweisen und Interessen anderer (über Fach-, Kultur- und Sprachgrenzen hinweg) zu berücksichtigen. Sie können ei-
gene und fremde Normen und Werte wahrnehmen, unterscheiden und damit argumentativ umgehen. Die Studierenden haben
Zugang zu interdisziplinären und fachfremden Kontexten gewonnen und sind in der Lage, wissenschaftliche Fragestellungen
(„akademische Grundhaltung“) in verschiedenen Themengebieten und Handlungsfeldern anzuwenden und zu aktualisieren.
Die Studierenden sind sich ihrer Verantwortung im beruflichen und gesellschaftlichen Handeln bewusst und haben die Fähigkeit
erweitert, sich an wissenschaftlichen oder öffentlichen Diskussionen sachgerecht und angemessen zu beteiligen. Die Studieren-
den haben Einsicht in die wechselseitige Beeinflussung von Naturwissenschaft, Technik und Gesellschaft sowie des kulturellen
und sozialen Kontextes ihres wissenschaftlichen Studiums sowie der angestrebten Berufs- und Tätigkeitsfelder gewonnen.
Basiskompetenzen: Die Studierenden können geplant und zielgerichtet sowie methodisch fundiert selbstständig neues Wis-
sen erwerben und dieses bei der Lösung von Aufgaben und Problemen einsetzen („forschende Tätigkeit“). Studierende können
die eigene Arbeit auswerten und die Resultate anderen zugänglich machen. Sie können fachspezifische Anliegen gegenüber
der Öffentlichkeit vertreten. Die Studierenden verfügen über effiziente Arbeitstechniken (z.B. Zeit- und Selbstmanagement,
Wissensmanagement, Problemlösetechniken, Projektmanagement). Studierende entwickeln ihre Fähigkeit weiter, soziale Be-
ziehungen bewusst und situationsadäquat zu gestalten. Die Studierenden können Prioritäten setzen, Entscheidungen treffen
und Verantwortung übernehmen.
Praxisorientierung: Studierende haben Einsicht in die Routinen professionellen Handelns gewonnen. Sie kennen relevante
Institutionen, berufstypische Handlungsprozesse und Handlungsstrategien. Sie haben ihre Lernfähigkeit weiterentwickelt, mit
dem Ziel, aus eigenen Erfahrungen lernen zu können und sich engagiert neues Wissen zu erschließen. Die Studierenden haben
beispielsweise durch den Ausbau ihrer Fremdsprachenkenntnisse zugleich ihre Handlungsfähigkeit erweitert. Die Studierenden
können sich in fremden Sprachen über ihre wissenschaftlichen, sozialen und persönlichen Belange besser verständigen. Die
Studierenden sind vorbereitet, berufliche Beziehungen verantwortungsbewusst einzugehen, motivierend und sachbezogen zu
gestalten und zielorientiert aufrechtzuerhalten. Die Studierenden sind vorbereitet, berufliche Bindungen verantwortungsbewusst
einzugehen, motivierend und sachbezogen zu gestalten und zielorientiert aufrecht zu erhalten. Die Studierenden können zum
Beispiel grundlegende betriebswirtschaftliche und rechtliche Sachverhalte mit ihrem Erfahrungsumfeld verbinden und verstehen
die Funktionsweise und Struktur von sozialen Einheiten (z.B. Organisationen). Die Studierenden lernen Kritik anzunehmen und
sich damit auseinanderzusetzen. Sie können Konflikte wahrnehmen und konstruktiv zu Lösungen beitragen. Sie haben eine
gewisse Rollenflexibilität erworben und können Interaktionsmuster verschiedener beruflicher Positionen (Kollege, Mitarbeiter,
Vorgesetzter, Experte) einordnen und umsetzen.

Inhalt
Das House of Competence bieten mit dem SQ-Wahlpflichtmodul eine breite Auswahl von Lehrveranstaltungen in sechs „Wahl-
bereichen“, in denen diese zur besseren Orientierung thematisch zusammengefasst sind. Folgende Wahlbereiche werden an-
geboten:

• Wahlbereich „Kultur-Politik-Wissenschaft-Technik“

• Wahlbereich „Kompetenz- und Kreativitätswerkstätten“

• Wahlbereich „Persönliche Fitness & Emotionale Kompetenz“

• Wahlbereich „Tutorenprogramme“

• Wahlbereich „Fremdsprachen“
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3 MODULE 3.1 Alle Module

• Wahlbereich „Mikrobausteine“

Alle Wahlbereiche werden durch das House of Competence
(http://www.hoc.kit.edu/sq-wahlbereiche) abgedeckt und können dort ausgewählt werden.

Anmerkungen
Literatur für das Modul ist abhängig von Lehrveranstaltungswahl.
Die Unterrichtssprache ist Deutsch, mitunter auch Englisch. Ausnahme ist der Wahlbereich „Fremdsprachen“, dort wird fremd-
sprachiger Unterricht gehalten. Genaue Informationen enthalten die Veranstaltungsbeschreibungen.
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Modul: Fachlicher Wahlpflichtbereich [geök-W2]

Koordination: S. Schmidtlein
Studiengang: Geoökologie B.Sc. SPO 2008.1 (B.Sc.)
Fach: Wahlpflichtbereich

ECTS-Punkte Zyklus Dauer
11 Jedes Semester 2

Erfolgskontrolle
Die Modulnote bildet sich aus dem nach Leistungspunkten gewichteten Mittelwert der Teilmodulnoten. Es müssen Veranstal-
tungen im Umfang von 6 LP benotet sein.

Bedingungen
Keine.

Lernziele
Die Lernziele dieses Moduls sind vielfältig. Je nach Wahl der für den Bachelorstudiengang Geoökologie fachlich relevanten
Lehrveranstaltungen werden Basiskompetenzen in neuen Wissens- und Methodengebieten erworben, bereits bekannte Inhalte
fachlich erweitert und/oder praktisch vertieft.

Inhalt
abhängig von gewählten Lehrveranstaltungen

Anmerkungen
Die Wahl der Lehrveranstaltungen im Fachlichen Wahlpflichtbereich liegt beim Studierenden und kann nach Rücksprache mit
der Studienberatung bzw. dem Prüfungsausschuss belegt werden.
Es ist generell möglich Lehrveranstaltungen aus dem Wahlbereich des M.Sc Geoökologie zu besuchen. Dabei ist jedoch zu
beachtetn, dass in der Folge u.U: der betreffende Wahlbereich nicht mehr im Master gewählt werden kann, weil eine doppelte
Anrechnung von LP nicht möglich ist.
Veranstaltungen, die nicht aus dem Masterprogramm des M.Sc Geoökologie sind, müssen entsprechend des Formulars zur Ge-
nehmigung von Wahlpflichmodulen (Homepage IfGG) bei der Studienberatung vor Vorlesungsbeginn des jeweiligen Semesters
beantragt werden.
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Modul: Berufspraktikum [geök-P1]

Koordination: A. Hildinger
Studiengang: Geoökologie B.Sc. SPO 2008.1 (B.Sc.)
Fach:

ECTS-Punkte Zyklus Dauer
8 Jedes 2. Semester, Wintersemester 1

Erfolgskontrolle
Erfolgskontrolle anderer Art: Kurzpräsentation und Kurzbericht.

Bedingungen
keine

Lernziele
Nach dem mindestens 6-wöchigen Berufspraktikum besitzen die Studierenden eine Anschauung von berufspraktischer Tätigkeit
im Gebiet Geoökologie. Durch die Anwendung der bereits erworbenen Fachkenntnisse und -methoden haben sie zum einen das
Ziel der Ausbildung durch den Einblick in die Arbeitswelt erworben, zum anderen die Praxistauglichkeit der wissenschaftlichen
Erfahrungen geprüft. Durch die eigenverantwortliche Kontaktaufnahme mit privaten oder öffentlichen Einrichtungen (Betrieb
oder Behörde eigener Wahl), vermögen die Studierenden, einen weiteren Schritt zur selbstständigen Berufswahl zu gehen.

Inhalt
Durch die eigenständige Wahl des Berufspraktikums können verschiedene Inhalte, Kenntnisse und Methoden angesprochen
werden. Folgende Gebiete stehen u.a. zur Auswahl:

• Altlasten (Erkundung, Sanierung)

• Abfall (Beratung, Vermeidung, Recycling)

• Betrieblicher und/oder technischer Umweltschutz

• Boden/Bodenschutz, Wasser/Gewässerschutz, Luft/Immissionsschutz

• Naturschutz, Landschaftsplanung, Revitalisierung, Umweltjournalismus

• Austauschprozesse, Klima, alternative Energien

• Umweltberatung, Umweltmanagement, Umweltaudit-Verfahren, Umweltplanung

• Umweltanalytik (chemisch, mikrobiologisch, molekularbiologisch)

Anmerkungen
Literatur für das Modul ist abhängig vom Gebiet des Berufspraktikums.
Ab WS 2011/12 nicht mehr benotet
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Modul: Bachelorarbeit [geök-P2]

Koordination: S. Schmidtlein
Studiengang: Geoökologie B.Sc. SPO 2008.1 (B.Sc.)
Fach:

ECTS-Punkte Zyklus Dauer
16 Jedes 2. Semester, Sommersemester 1

Erfolgskontrolle
Die Modulnote entspricht der Note der wissenschaftlichen Arbeit.

Bedingungen
Abschluss der Module G5, F2, F3, F4, F5, F6, F7.

Lernziele
Nach der Bachelorarbeit, die weitgehend selbstständig, jedoch in ständiger Kommunikation mit der Betreuerin oder dem Betreu-
er angefertigt wurde, sind die Studierenden in der Lage, konsequente selbstständige Arbeitsweise, Zeiteinteilung und Formalien
des wissenschaftlichen Arbeitens durchzuführen. Gleichzeitig kennen Sie den aktuellen Stand der Wissenschaft und Metho-
dik in ihrem Arbeitsbereich. Durch die Präsentation der Ergebnisse in einer schriftlichen Arbeit von maximal 50 Seiten und
im Bachelorexamenskolloquium besitzen die Studierenden die Fähigkeiten der Darstellung und Formulierung der Ergebnisse
in nachvollziehbarer und klarer Weise, einschließlich der Erstellung von Abbildungen, Diagrammen und Tabellen sowie von
Inhalts-, Literatur-, Abbildungs-, Tabellen- und Diagrammverzeichnissen.

Inhalt
Die Bachelorarbeit hat zum Ziel, die erworbenen Fachkenntnisse und –methoden anhand einer ersten wissenschaftlichen Arbeit
anzuwenden und ist innerhalb von drei Monaten zu absolvieren. Der Inhalt der Bachelorarbeit richtet sich nach dem jeweils
gestellten Thema. Der interdisziplinäre geoökologische Ansatz steht dabei im Vordergrund.

Anmerkungen
Literatur für das Modul ist abhängig vom Thema des Bachelorarbeit.

Geoökologie B.Sc. SPO 2008.1 (B.Sc.)
Modulhandbuch mit Stand 16.11.2013

40



Amtliche Bekanntmachung 

 2008  Ausgegeben Karlsruhe, den 15. September 2008 Nr. 86 

  I n h a l t Seite 

 Studien- und Prüfungsordnung der Universität Karlsruhe (TH) 472 

 für den Bachelorstudiengang Geoökologie 

  

4 ANHANG: STUDIEN- UND PRÜFUNGSORDNUNG

Geoökologie B.Sc. SPO 2008.1 (B.Sc.)
Modulhandbuch mit Stand 16.11.2013

41



472

Studien- und Prüfungsordnung der Universität Karlsruhe (TH) 
für den Bachelorstudiengang Geoökologie

Aufgrund von § 34 Abs. 1, Satz 1 des Landeshochschulgesetzes (LHG) vom 1. Januar 2005 hat 
die beschließende Senatskommission für Prüfungsordnungen der Universität Karlsruhe (TH) am 
20. Februar 2008 die folgende Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Geo-
ökologie beschlossen. 

Der Rektor hat seine Zustimmung am 17. März 2008 erteilt. 

Inhaltsverzeichnis 

I. Allgemeine Bestimmungen  

§ 1 Geltungsbereich, Ziele 

§ 2 Akademischer Grad  

§ 3 Regelstudienzeit, Studienaufbau, Leistungspunkte  

§ 4 Aufbau der Prüfungen  

§ 5 Anmeldung und Zulassung zu den Prüfungen 

§ 6 Durchführung von Prüfungen und Erfolgskontrollen 

§ 7 Bewertung von Prüfungen und Erfolgskontrollen 

§ 8 Erlöschen des Prüfungsanspruchs, Orientierungsprüfungen, Wiederholung von Prüfungen 
und Erfolgskontrollen 

§ 9 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

§ 10 Mutterschutz, Elternzeit 

§ 11 Bachelorarbeit 

§ 12 Berufspraktikum 

§ 13 Zusatzmodule, Zusatzleistungen, Schlüsselqualifikationen 

§ 14 Prüfungsausschuss 

§ 15 Prüferinnen und Beisitzende 

§ 16 Anrechnung von Studienzeiten, Anerkennung von Studienleistungen und Modulprüfungen 

II. Bachelorprüfung  

§ 17 Umfang und Art der Bachelorprüfung 

§ 18 Leistungsnachweise für die Bachelorprüfung 

§ 19 Bestehen der Bachelorprüfung, Bildung der Gesamtnote 

§ 20 Bachelorzeugnis, Bachelorurkunde, Transcript of Records und Diploma Supplement 

III. Schlussbestimmungen  

§ 21 Bescheid über Nicht-Bestehen, Bescheinigung von Prüfungsleistungen 

§ 22 Aberkennung des Bachelorgrades 

§ 23 Einsicht in die Prüfungsakten 

§ 24 In-Kraft-Treten 
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Die Universität Karlsruhe (TH) hat sich im Rahmen der Umsetzung des Bolognaprozesses zum 
Aufbau eines Europäischen Hochschulraumes zum Ziel gesetzt, dass am Abschluss der Studie-
rendenausbildung an der Universität Karlsruhe (TH) in der Regel der Mastergrad steht. Die Uni-
versität Karlsruhe (TH) sieht daher die an der Universität Karlsruhe (TH) angebotenen konseku-
tiven Bachelor- und Masterstudiengänge als Gesamtkonzept mit konsekutivem Curriculum. 

In dieser Satzung ist nur die weibliche Sprachform gewählt. Alle personenbezogenen Aussagen 
gelten jedoch stets für Frauen und Männer gleichermaßen. 

I. Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Geltungsbereich, Ziele 

(1) Diese Bachelorprüfungsordnung regelt Studienablauf, Prüfungen und den Abschluss des 
Studiums im Bachelorstudiengang Geoökologie an der Universität Karlsruhe (TH). 

(2) Im Bachelorstudium Geoökologie sollen die natur- und fachwissenschaftlichen Grundlagen 
sowie die geoökologische Methodenkompetenz vermittelt werden. Ziel des Studiums ist die Fä-
higkeit, einen konsekutiven Masterstudiengang erfolgreich absolvieren zu können sowie das 
erworbene Wissen berufsfeldbezogen anwenden zu können. Das Profil Bachelor Geoökologie 
basiert auf dem Erkennen und dem Verständnis von Umweltproblemen. Mit der gesamten Breite 
der in den Naturwissenschaften zur Verfügung stehenden Methoden kann eine Bachelorabsol-
ventin vernetzte und interdisziplinäre Prozessabläufe in Ökosystemen mit den Auswirkungen des 
menschlichen Handelns analysieren und erlernte Lösungsmöglichkeiten von Umweltproblemen 
anwenden. Der dabei verwendete naturwissenschaftliche analytische Ansatz basiert auf einem 
breiten Grundwissen in Mathematik, Statistik, Physik und Chemie. Die darüber hinaus erworbe-
nen Kenntnisse der Ökosysteme fundieren auf dem Verständnis des Systems Erde und dessen 
Sphären (Atmosphäre, Biosphäre, Pedosphäre, Reliefsphäre, Hydrosphäre und Lithosphäre). 
Zusätzlich ist die Bachelorabsolventin in der Lage, menschliche Einflüsse auf diese Systeme 
abzuschätzen (Technosphäre – Noosphäre) und mittels erlernter Arbeitstechniken diese zu er-
fassen. Im Rahmen des Studiengangs Bachelor Geoökologie sollen folgende Fähigkeiten ver-
mittelt werden: 

• Kernkompetenzen in den Bereichen:  

o Geologie und Geomorphologie 

o Bodenkunde 

o Hydrologie 

o Klimatologie 

o Biologie und Ökologie 

o Umweltchemie 

• Fachspezifische Fähigkeiten in: 

o dem Erkennen und Analysieren von komplexen Umweltsystemen 

o Gelände- und Labormethodik 

o der statistischen Auswertung von erhobenen Datensätzen 

o Modellierung und Simulationen 

o Planung von Umweltlösungen und deren Beratung 

Mit dem Bachelorabschluss Geoökologie können Tätigkeiten im Umweltbereich, insbesondere in 
ökologischen und technischen Gebieten, ausgeübt werden. 
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§ 2 Akademischer Grad 

Aufgrund der bestandenen Bachelorprüfung wird der akademische Grad „Bachelor of Science“ 
(abgekürzt: „B.Sc.“) für den Bachelorstudiengang Geoökologie verliehen. 

§ 3 Regelstudienzeit, Studienaufbau, Leistungspunkte 

(1) Die Regelstudienzeit beträgt sechs Semester. Sie umfasst neben den Lehrveranstaltungen 
ein Berufspraktikum, Prüfungen und die Bachelorarbeit. 

(2) Die im Studium zu absolvierenden Lehrinhalte sind in Module gegliedert, die jeweils aus einer 
Lehrveranstaltung oder mehreren, thematisch und zeitlich aufeinander bezogenen Lehrveran-
staltungen bestehen. Art, Umfang und Zuordnung der Module zu einem Fach sowie die Möglich-
keiten, Module untereinander zu kombinieren, beschreibt der Studienplan. Die Module und ihr 
Umfang werden in § 17 definiert. 

(3) Der für das Absolvieren von Lehrveranstaltungen und Modulen vorgesehene Arbeitsaufwand 
wird in Leistungspunkten (Credits) ausgewiesen. Die Maßstäbe für die Zuordnung von Leis-
tungspunkten entsprechen dem ECTS (European Credit Transfer System). Ein Leistungspunkt 
entspricht einem Arbeitsaufwand von etwa 30 Stunden. 

(4) Der Umfang der für den erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderlichen Studienleistun-
gen wird in Leistungspunkten gemessen und beträgt insgesamt 180 Leistungspunkte. 

(5) Die Verteilung der Leistungspunkte im Studienplan auf die Semester hat in der Regel gleich-
mäßig zu erfolgen. 

(6) Lehrveranstaltungen können auch in englischer Sprache angeboten werden. 

§ 4 Aufbau der Prüfungen 

(1) Die Bachelorprüfung besteht aus einer Bachelorarbeit und Modulprüfungen, die jeweils aus 
einer oder mehreren Modulteilprüfungen bestehen. Eine Modulteilprüfung besteht aus mindes-
tens einer Erfolgskontrolle. 

(2) Erfolgskontrollen sind: 

1. schriftliche Prüfungen, 

2. mündliche Prüfungen oder 

3. Erfolgskontrollen anderer Art. 

Erfolgskontrollen anderer Art sind z.B. Vorträge, Projekte, schriftliche Arbeiten, Berichte, Semi-
nararbeiten und Klausuren, sofern sie nicht als schriftliche oder mündliche Prüfung in der Modul- 
oder Lehrveranstaltungsbeschreibung im Studienplan ausgewiesen sind. 

(3) In der Regel sind mindestens 50 % einer Modulprüfung in Form von schriftlichen oder münd-
lichen Prüfungen (Abs. 2, Nr. 1 und 2) abzulegen, die restlichen Prüfungen erfolgen durch Er-
folgskontrollen anderer Art (Abs. 2, Nr. 3). 

§ 5 Anmeldung und Zulassung zu den Prüfungen 

(1) Um zu schriftlichen und/oder mündlichen Prüfungen (§ 4 Abs. 2, Nr. 1 und 2) in einem be-
stimmten Modul zugelassen zu werden, muss die Studentin vor der ersten schriftlichen oder 
mündlichen Prüfung in diesem Modul beim Studienbüro eine bindende Erklärung über die Wahl 
des betreffenden Moduls und dessen Zuordnung zu einem Fach, wenn diese Wahlmöglichkeit 
besteht, abgeben. Darüber hinaus muss sich die Studentin für jede einzelne Modulteilprüfung, 
die in Form einer schriftlichen oder mündlichen Prüfung (§ 4 Abs. 2, Nr. 1 und 2) durchgeführt 
wird, beim Studienbüro anmelden. Dies gilt auch für die Zulassung zur Bachelorarbeit. 
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(2) Die Zulassung darf nur abgelehnt werden, wenn  

1. die Studentin in einem mit der Geoökologie vergleichbaren oder einem verwandten Stu-
diengang bereits eine Diplomvorprüfung, Diplomprüfung, Bachelor- oder Masterprüfung 
nicht bestanden hat, sich in einem Prüfungsverfahren befindet oder den Prüfungsanspruch 
in einem solchen Studiengang verloren hat oder 

2. die in § 18 genannte Voraussetzung nicht erfüllt ist. 

In Zweifelsfällen entscheidet der Prüfungsausschuss. 

§ 6 Durchführung von Prüfungen und Erfolgskontrollen 

(1) Erfolgskontrollen werden studienbegleitend, in der Regel im Verlauf der Vermittlung der Lehr-
inhalte der einzelnen Module oder zeitnah danach, durchgeführt.  

(2) Die Art der Erfolgskontrolle (§ 4 Abs. 2, Nr. 1 bis 3) der einzelnen Lehrveranstaltungen wird 
von der Prüferin der betreffenden Lehrveranstaltung in Bezug auf die Lehrinhalte der Lehrveran-
staltung und die Lehrziele des Moduls festgelegt. Die Prüferin sowie die Art der Erfolgskontrol-
len, ihre Häufigkeit, Reihenfolge und Gewichtung und die Bildung der Lehrveranstaltungsnote 
müssen mindestens sechs Wochen vor Semesterbeginn bekannt gegeben werden. Im Einver-
nehmen von Prüferin und Studentin kann die Art der Erfolgskontrolle auch nachträglich geändert 
werden. Dabei ist jedoch § 4 Abs. 3 zu berücksichtigen. 

(3) Bei unvertretbar hohem Prüfungsaufwand kann eine schriftlich durchzuführende Prüfung 
auch mündlich oder eine mündlich durchzuführende Prüfung auch schriftlich abgenommen wer-
den. Diese Änderung muss mindestens sechs Wochen vor der Prüfung bekannt gegeben werden. 

(4) Macht eine Studentin glaubhaft, dass sie wegen länger andauernder oder ständiger körperli-
cher Behinderung nicht in der Lage ist, die Erfolgskontrollen ganz oder teilweise in der vorge-
schriebenen Form abzulegen, kann der zuständige Prüfungsausschuss – in dringenden Angele-
genheiten, deren Erledigung nicht bis zu einer Sitzung des Ausschusses aufgeschoben werden 
kann, dessen Vorsitzende – gestatten, Erfolgskontrollen in einer anderen Form zu erbringen.  

(5) Bei Lehrveranstaltungen in englischer Sprache können mit Zustimmung der Studentin die 
entsprechenden Erfolgskontrollen in englischer Sprache abgenommen werden. 

(6) Schriftliche Prüfungen (§ 4 Abs. 2, Nr. 1) sind in der Regel von einer Prüferin nach § 15 Abs. 2 
oder § 15 Abs. 3 zu bewerten. Die Note ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbe-
wertungen. Entspricht das arithmetische Mittel keiner der in § 7 Abs. 2, Satz 2 definierten Noten-
stufen, so ist auf die nächstliegende Notenstufe zu runden. Bei gleichem Abstand ist auf die 
nächstbessere Notenstufe zu runden. Das Bewertungsverfahren soll sechs Wochen nicht über-
schreiten. Schriftliche Einzelprüfungen dauern mindestens 60 und höchstens 240 Minuten.  

(7) Mündliche Prüfungen (§ 4 Abs. 2, Nr. 2) sind von mehreren Prüferinnen (Kollegialprüfung) 
oder von einer Prüferin in Gegenwart einer Beisitzenden als Gruppen- oder Einzelprüfungen 
abzunehmen und zu bewerten. Vor der Festsetzung der Note hört die Prüferin die anderen an 
der Kollegialprüfung mitwirkenden Prüferinnen an. Mündliche Prüfungen dauern in der Regel 
mindestens 15 Minuten und maximal 45 Minuten pro Studentin.  

(8) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen Prüfung in den einzelnen 
Fächern sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis der Prüfung ist der Studentin im An-
schluss an die mündliche Prüfung bekannt zu geben. 

(9) Studentinnen, die sich in einem späteren Prüfungszeitraum der gleichen Prüfung unterziehen 
wollen, werden entsprechend den räumlichen Verhältnissen als Zuhörerinnen bei mündlichen 
Prüfungen zugelassen. Die Zulassung erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe 
der Prüfungsergebnisse. Aus wichtigen Gründen oder auf Antrag der Studentin ist die Zulassung 
zu versagen.  

(10) Für Erfolgskontrollen anderer Art sind angemessene Bearbeitungsfristen einzuräumen 
und Abgabetermine festzulegen. Dabei ist durch die Art der Aufgabenstellung und durch ent-
sprechende Dokumentation sicherzustellen, dass die erbrachte Studienleistung der Studentin 
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zurechenbar ist. Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse einer solchen Erfolgskontrolle 
sind in einem Protokoll festzuhalten.  

(11) Schriftliche Arbeiten im Rahmen einer Erfolgskontrolle anderer Art haben dabei die folgende 
Erklärung zu tragen: „Ich versichere wahrheitsgemäß, die Arbeit selbstständig angefertigt, alle 
benutzten Hilfsmittel vollständig und genau angegeben und alles kenntlich gemacht zu haben, 
was aus Arbeiten anderer unverändert oder mit Abänderungen entnommen wurde.“ Trägt die 
Arbeit diese Erklärung nicht, wird diese Arbeit nicht angenommen. Die wesentlichen Gegenstän-
de und Ergebnisse einer solchen Erfolgskontrolle sind in einem Protokoll festzuhalten. 

(12) Bei mündlich durchgeführten Erfolgskontrollen anderer Art muss neben der Prüferin eine 
Beisitzerin anwesend sein, die zusätzlich zur Prüferin die Protokolle zeichnet. 

§ 7 Bewertung von Prüfungen und Erfolgskontrollen 

(1) Das Ergebnis einer Erfolgskontrolle wird von den jeweiligen Prüferinnen in Form einer Note 
festgesetzt.  

(2) Im Bachelorzeugnis dürfen nur folgende Noten verwendet werden: 

1 = sehr gut (very good) = hervorragende Leistung, 

2 = gut (good) = eine Leistung, die erheblich über den 
durchschnittlichen Anforderungen liegt, 

3 = befriedigend (satisfactory) = eine Leistung, die durchschnittlichen 
Anforderungen entspricht, 

4 = ausreichend (sufficient) = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel 
noch den Anforderungen genügt, 

5 = nicht ausreichend (failed) = eine Leistung, die wegen erheblicher 
Mängel nicht den Anforderungen genügt.

Für die Bachelorarbeit, die Module und die Modulteilprüfungen sind zur differenzierten Bewer-
tung nur folgende Noten zugelassen: 

1  1.0, 1.3 : sehr gut 

2  1.7, 2.0, 2.3 : gut 

3  2.7, 3.0, 3.3 : befriedigend 

4  3.7, 4.0 : ausreichend 

5  4.7, 5.0 : nicht ausreichend 

Diese Noten müssen in den Protokollen und in den Anlagen (Transcript of Records und Diploma 
Supplement) verwendet werden. 

(3) Für Erfolgskontrollen anderer Art kann im Studienplan die Benotung mit „bestanden“ (passed) 
oder „nicht bestanden“ (failed) vorgesehen werden. 

(4) Bei der Bildung der gewichteten Durchschnitte der Modulnoten und der Gesamtnote wird nur 
die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne 
Rundung gestrichen. 

(5) Jedes Modul, jede Lehrveranstaltung und jede Erfolgskontrolle darf in demselben Studien-
gang oder einem darauf aufbauenden konsekutiven Masterstudiengang nur einmal angerechnet 
werden. 

(6) Erfolgskontrollen anderer Art dürfen in Modulteilprüfungen oder Modulprüfungen nur einge-
rechnet werden, wenn die Benotung nicht nach Absatz 3 erfolgt ist. Die zu dokumentierenden 
Erfolgskontrollen und die daran geknüpften Bedingungen werden im Studienplan festgelegt. 
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(7) Eine Modulteilprüfung ist bestanden, wenn die Note mindestens „ausreichend“ (4.0) ist. 

(8) Eine Modulprüfung ist dann bestanden, wenn die Modulnote mindestens „ausreichend“ (4.0) 
ist. Die Modulprüfung und die Bildung der Modulnote werden im Studienplan geregelt. Die diffe-
renzierten Lehrveranstaltungsnoten (Absatz 2) sind bei der Berechnung der Modulnoten als Aus-
gangsdaten zu verwenden.  

(9) Die Ergebnisse der Bachelorarbeit, der Modulprüfungen bzw. der Modulteilprüfungen, der 
Erfolgskontrollen anderer Art sowie die erworbenen Leistungspunkte werden durch das Studien-
büro der Universität erfasst. 

(10) Die Noten der Module eines Faches gehen in die Fachnote mit einem Gewicht proportional 
zu den ausgewiesenen Leistungspunkten der Module ein. Eine Fachprüfung ist bestanden, wenn 
die für das Fach erforderliche Anzahl von Leistungspunkten nachgewiesen wird. 

(11) Innerhalb der Regelstudienzeit, einschließlich der Urlaubssemester für das Studium an ei-
ner ausländischen Hochschule (Regelprüfungszeit), können in einem Fach auch mehr Leis-
tungspunkte erworben werden als für das Bestehen der Fachprüfung erforderlich sind. In diesem 
Fall werden bei der Festlegung der Fachnote nur die Modulnoten berücksichtigt, die unter Abde-
ckung der erforderlichen Leistungspunkte die beste Fachnote ergeben. 

(12) Die Gesamtnote der Bachelorprüfung, die Fachnoten und die Modulnoten lauten: 

  bis 1.5 = sehr gut 

von 1.6 bis 2.5 = gut 

von 2.6 bis 3.5 = befriedigend 

von 3.6 bis 4.0 = ausreichend 

(13) Zusätzlich zu den Noten nach Absatz 2 werden ECTS-Noten für Modulprüfungen und für die 
Bachelorprüfung nach folgender Skala vergeben: 

ECTS-Note Quote, Definition  

A gehört zu den besten 10 % aller Studierenden, die die Erfolgskontrolle bestanden 
 haben, 

B gehört zu den nächsten 25 % aller Studierenden, die die Erfolgskontrolle bestanden 
 haben, 

C gehört zu den nächsten 30 % aller Studierenden, die die Erfolgskontrolle bestanden 
 haben, 

D gehört zu den nächsten 25 % aller Studierenden, die die Erfolgskontrolle bestanden 
 haben, 

E gehört zu den letzten 10 % aller Studierenden, die die Erfolgskontrolle bestanden 
 haben, 

FX nicht bestanden (failed) - es sind Verbesserungen erforderlich, bevor die Leistun-
 gen anerkannt werden, 

F nicht bestanden (failed) - es sind erhebliche Verbesserungen erforderlich. 

Die Quote ist als der Prozentsatz der erfolgreichen Studentinnen definiert, die diese Note in der 
Regel erhalten. Dabei ist von einer mindestens fünfjährigen Datenbasis über mindestens 30 Stu-
dentinnen auszugehen. Für die Ermittlung der Notenverteilungen, die für die ECTS-Noten erfor-
derlich sind, ist das Studienbüro der Universität zuständig. 

§ 8 Erlöschen des Prüfungsanspruchs, Orientierungsprüfungen, Wiederholung von Prü-
fungen und Erfolgskontrollen 

(1) Die Modulprüfungen in zwei der Module F2 oder F4 und G1, G4 oder G6 sind bis zum Ende 
des Prüfungszeitraums des zweiten Fachsemesters abzulegen (Orientierungsprüfung). 
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Wer die Orientierungsprüfung einschließlich etwaiger Wiederholungen bis zum Ende des Prü-
fungszeitraums des dritten Fachsemesters nicht abgelegt hat, verliert den Prüfungsanspruch im 
Studiengang, es sei denn, dass sie die Fristüberschreitung nicht zu vertreten hat; hierüber ent-
scheidet der Prüfungsausschuss auf Antrag der Studentin. Eine zweite Wiederholung der Orien-
tierungsprüfungen ist ausgeschlossen. 

(2) Studentinnen können eine nicht bestandene schriftliche Prüfung (§ 4 Abs. 2, Nr. 1) einmal 
wiederholen. Wird eine schriftliche Wiederholungsprüfung mit „nicht ausreichend“ bewertet, so 
findet eine mündliche Nachprüfung im zeitlichen Zusammenhang mit dem Termin der nicht be-
standenen Prüfung statt. In diesem Falle kann die Note dieser Prüfung nicht besser als „ausrei-
chend“ sein. 

(3) Studentinnen können eine nicht bestandene mündliche Prüfung (§ 4 Abs. 2, Nr. 2) einmal 
wiederholen. 

(4) Wiederholungsprüfungen nach Absatz 2 und 3 müssen in Inhalt, Umfang und Form (münd-
lich oder schriftlich) der ersten entsprechen. Ausnahmen kann der zuständige Prüfungsaus-
schuss auf Antrag zulassen. Fehlversuche an anderen Hochschulen sind anzurechnen. 

(5) Die Wiederholung einer Erfolgskontrolle anderer Art (§ 4 Abs. 2, Nr. 3) wird im Studienplan 
geregelt. 

(6) Eine zweite Wiederholung derselben schriftlichen oder mündlichen Prüfung ist nur in Aus-
nahmefällen zulässig. Einen Antrag auf Zweitwiederholung hat die Studentin schriftlich beim Prü-
fungsausschuss zu stellen. Über den ersten Antrag einer Studentin auf Zweitwiederholung ent-
scheidet der Prüfungsausschuss. Wenn der Prüfungsausschuss diesen Antrag ablehnt, ent-
scheidet die Rektorin. Über weitere Anträge auf Zweitwiederholung entscheidet nach Stellung-
nahme des Prüfungsausschusses die Rektorin. Absatz 2, Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

(7) Die Wiederholung einer bestandenen Erfolgskontrolle ist nicht zulässig. 

(8) Die Bachelorarbeit kann bei einer Bewertung mit „nicht ausreichend“ einmal wiederholt wer-
den. Eine zweite Wiederholung der Bachelorarbeit ist ausgeschlossen. 

(9) Ist gemäß § 34 Abs. 2, Satz 3 LHG die Bachelorprüfung bis zum Ende des neunten Fachse-
mesters einschließlich etwaiger Wiederholungen nicht vollständig abgelegt, so erlischt der Prü-
fungsanspruch im Studiengang, es sei denn, dass die Studentin die Fristüberschreitung nicht zu 
vertreten hat. Die Entscheidung darüber trifft der Prüfungsausschuss. 

§ 9 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) Um an den Modulprüfungen teilnehmen zu können, muss sich die Studentin schriftlich oder 
per Online-Anmeldung beim Studienbüro anmelden. Hierbei sind die gemäß dem Studienplan für 
die jeweilige Modulprüfung notwendigen Studienleistungen nachzuweisen. Die Studentin kann 
bei schriftlichen Modulprüfungen ohne Angabe von Gründen bis zur Ausgabe der Prüfungsauf-
gaben zurücktreten. Bei mündlichen Modulprüfungen muss der Rücktritt spätestens drei Werk-
tage vor dem betreffenden Prüfungstermin erklärt werden. Die Abmeldung kann schriftlich bei 
der Prüferin oder per Online-Abmeldung beim Studienbüro erfolgen. Eine durch Widerruf abge-
meldete Prüfung gilt als nicht angemeldet.

(2) Eine Modulprüfung gilt als mit „nicht ausreichend“ bewertet, wenn die Studentin einen Prü-
fungstermin ohne triftigen Grund versäumt oder wenn sie nach Beginn der Prüfung ohne triftigen 
Grund von der Prüfung zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn die Bachelorarbeit nicht innerhalb der 
vorgesehenen Bearbeitungszeit erbracht wird, es sei denn, die Studentin hat die Fristüberschrei-
tung nicht zu vertreten. 

(3) Der für den Rücktritt nach Beginn der Prüfung oder das Versäumnis geltend gemachte 
Grund muss dem Fachprüfungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft ge-
macht werden. Bei Krankheit der Studentin oder eines von ihr allein zu versorgenden Kindes 
oder pflegebedürftigen Angehörigen kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes und in Zweifels-
fällen ein amtsärztliches Attest verlangt werden. Die Anerkennung des Rücktritts ist ausge-
schlossen, wenn bis zum Eintritt des Hinderungsgrundes bereits Prüfungsleistungen erbracht 
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worden sind und nach deren Ergebnis die Prüfung nicht bestanden werden kann. Wird der 
Grund anerkannt, wird ein neuer Termin anberaumt. Die bereits vorliegenden Prüfungsergebnis-
se sind in diesem Fall anzurechnen. Bei Modulprüfungen, die aus mehreren Prüfungen beste-
hen, werden die Prüfungsleistungen dieses Moduls, die bis zu einem anerkannten Rücktritt bzw. 
einem anerkannten Versäumnis einer Prüfungsleistung dieses Moduls erbracht worden sind, 
angerechnet. 

(4) Versucht die Studentin das Ergebnis ihrer Modulprüfung durch Täuschung oder Benutzung 
nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende Modulprüfung als mit „nicht 
ausreichend“ (5.0) bewertet.  

(5) Eine Studentin, die den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von der jeweiligen 
Prüferin oder der Aufsicht führenden Person von der Fortsetzung der Modulprüfung ausge-
schlossen werden. In diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausrei-
chend“ (5.0) bewertet. In schwerwiegenden Fällen kann der Fachprüfungsausschuss die Studen-
tin von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen. 

(6) Die Studentin kann innerhalb einer Frist von einem Monat verlangen, dass Entscheidungen 
gemäß Absatz 4 und 5 vom Fachprüfungsausschuss überprüft werden. Belastende Entschei-
dungen des Fachprüfungsausschusses sind unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Sie sind zu be-
gründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Vor einer Entscheidung ist Gele-
genheit zur Äußerung zu geben. 

(7) Näheres regelt die Allgemeine Satzung der Universität Karlsruhe (TH) zur Redlichkeit bei 
Prüfungen und Praktika. 

§ 10 Mutterschutz, Elternzeit 

(1) Auf Antrag sind die Mutterschutzfristen, wie sie im jeweils gültigen Gesetz zum Schutz der 
erwerbstätigen Mutter (MuSchG) festgelegt sind, entsprechend zu berücksichtigen. Dem Antrag 
sind die erforderlichen Nachweise beizufügen. Die Mutterschutzfristen unterbrechen jede Frist 
nach dieser Prüfungsordnung. Die Dauer des Mutterschutzes wird nicht in die Frist eingerechnet. 

(2) Gleichfalls sind die Fristen der Elternzeit nach Maßgabe des jeweiligen gültigen Gesetzes 
(BErzGG) auf Antrag zu berücksichtigen. Die Studentin muss bis spätestens vier Wochen vor 
dem Zeitpunkt, von dem an sie die Elternzeit antreten will, dem Prüfungsausschuss unter Beifü-
gung der erforderlichen Nachweise schriftlich mitteilen, in welchem Zeitraum sie Elternzeit in 
Anspruch nehmen will. Der Fachprüfungsausschuss hat zu prüfen, ob die gesetzlichen Voraus-
setzungen vorliegen, die bei einer Arbeitnehmerin den Anspruch auf Elternzeit auslösen würden, 
und teilt der Studentin das Ergebnis sowie die neu festgesetzten Prüfungszeiten unverzüglich 
mit. Die Bearbeitungszeit der Bachelorarbeit kann nicht durch Elternzeit unterbrochen werden. 
Die gestellte Arbeit gilt als nicht vergeben. Nach Ablauf der Elternzeit erhält die Studentin ein 
neues Thema. 

§ 11 Bachelorarbeit 

(1) Voraussetzung für die Zulassung zur Bachelorarbeit ist, dass die Studentin sich in der Regel 
im dritten Studienjahr befindet und bis auf die Module Ö2 – Ökosysteme-Anwendung, W1 - 
Schlüsselqualifikationen und W2 - Wahlpflichtbereich alle Prüfungsleistungen laut § 17 Abs. 2 
und 3 bestanden hat. Auf Antrag der Studentin sorgt ausnahmsweise die Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses dafür, dass die Studentin innerhalb von vier Wochen nach Antragstellung von 
einer Betreuerin ein Thema für die Bachelorarbeit erhält. Die Ausgabe des Themas erfolgt in 
diesem Fall über die Vorsitzende des Prüfungsausschusses. 

(2) Thema, Aufgabenstellung und Umfang der Bachelorarbeit sind von der Betreuerin so zu be-
grenzen, dass sie mit dem in Absatz 3 festgelegten Arbeitsaufwand bearbeitet werden kann.

(3) Der Bachelorarbeit werden 16 Leistungspunkte zugeordnet. Die empfohlene Bearbeitungsdau-
er beträgt drei Monate. Die maximale Bearbeitungsdauer beträgt einschließlich einer Verlängerung 
vier Monate. Die Bachelorarbeit kann auf Antrag und Genehmigung durch den Prüfungsausschuss 
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auch auf Englisch geschrieben werden. Die Bachelorarbeit soll zeigen, dass die Studentin in der 
Lage ist, ein Problem aus ihrem Fach selbstständig und in begrenzter Zeit nach wissenschaftli-
chen Methoden zu bearbeiten.  

(4) Die Bachelorarbeit kann von jeder Prüferin nach § 15 Abs. 2 vergeben und betreut werden. 
Soll die Bachelorarbeit außerhalb der Fakultät angefertigt werden, so bedarf dies der Genehmi-
gung des Prüfungsausschusses. Der Studentin ist Gelegenheit zu geben, für das Thema Vor-
schläge zu machen. Die Bachelorarbeit kann auch in Form einer Gruppenarbeit zugelassen wer-
den, wenn der als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der einzelnen Studentin aufgrund 
objektiver Kriterien, die eine eindeutige Abgrenzung ermöglichen, deutlich unterscheidbar ist und 
die Anforderung nach Absatz 3 erfüllt. 

(5) Bei der Abgabe der Bachelorarbeit hat die Studentin schriftlich zu versichern, dass sie die 
Arbeit selbstständig verfasst hat und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel 
benutzt hat, die wörtlich oder inhaltlich übernommenen Stellen als solche kenntlich gemacht und 
die Satzung der Universität Karlsruhe (TH) zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis in der 
jeweils gültigen Fassung beachtet hat. Wenn diese Erklärung nicht enthalten ist, wird die Arbeit 
nicht angenommen. Bei Abgabe einer unwahren Versicherung wird die Bachelorarbeit mit „nicht 
ausreichend“ (5.0) bewertet.  

(6) Der Zeitpunkt der Ausgabe des Themas der Bachelorarbeit und der Zeitpunkt der Abgabe 
der Bachelorarbeit sind aktenkundig zu machen. Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb 
des ersten Monats der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. Ein neues Thema ist binnen 
vier Wochen zu stellen und auszugeben. Auf begründeten Antrag der Studentin kann der Prü-
fungsausschuss die in Absatz 3 festgelegte Bearbeitungszeit um höchstens einen Monat verlän-
gern. Wird die Bachelorarbeit nicht fristgerecht abgeliefert, gilt sie als mit „nicht ausreichend“ 
bewertet, es sei denn, dass die Studentin dieses Versäumnis nicht zu vertreten hat. § 8 gilt ent-
sprechend. 

(7) Die Bachelorarbeit wird von einer Betreuerin sowie in der Regel von einer weiteren Prüferin 
bewertet. Eine der beiden muss Hochschullehrerin sein. Bei nicht übereinstimmender Beurtei-
lung der beiden Prüferinnen setzt der Prüfungsausschuss im Rahmen der Bewertung der beiden 
Prüferinnen die Note der Bachelorarbeit fest. Der Bewertungszeitraum soll sechs Wochen nicht 
überschreiten. 

§ 12 Berufspraktikum 

(1) Während des Bachelorstudiums ist ein mindestens sechswöchiges Berufspraktikum abzuleis-
ten, welches geeignet ist, der Studentin eine Anschauung von berufspraktischer Tätigkeit in 
Geoökologie zu vermitteln. Dem Berufspraktikum sind 8 Leistungspunkte zugeordnet.  

(2) Die Studentin setzt sich in eigener Verantwortung mit geeigneten privaten oder öffentlichen 
Einrichtungen in Verbindung, an denen das Praktikum abgeleistet werden kann. Die Studentin 
wird dabei von einer Prüferin nach § 15 Abs. 2 und einer Firmenbetreuerin betreut. Die Inhalte 
des Praktikums sind mit den oben genannten Verantwortlichen (Prüferin und Firmenbetreuerin) 
abzustimmen. Basis hierfür bildet eine Ausbildungsvereinbarung, die Studentin und Prakti-
kumsstelle schließen. 

(3) Am Ende des Berufspraktikums ist ein kurzer Bericht an die Prüferin abzugeben und eine 
Kurzpräsentation der Erfahrungen im Berufspraktikum zu halten. 

(4) Das Berufspraktikum ist abgeschlossen, wenn eine mindestens sechswöchige Tätigkeit 
nachgewiesen wird, der Bericht abgegeben und die Kurzpräsentation gehalten wurde. Die 
Durchführung des Betriebspraktikums ist im Studienplan geregelt. Das Berufspraktikum geht 
nicht in die Gesamtnote ein. 

§ 13 Zusatzmodule, Zusatzleistungen, Schlüsselqualifikationen 

(1) Die Studentin kann sich weiteren Prüfungen in Modulen im Umfang von höchstens 20 Leis-
tungspunkten unterziehen. § 3 und § 4 der Prüfungsordnung bleiben davon unberührt.  
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(2) Das Ergebnis maximal zweier Module, die jeweils mindestens 9 Leistungspunkte umfassen 
müssen, werden auf Antrag der Studentin in das Bachelorzeugnis als Zusatzmodule aufgenom-
men und als Zusatzmodule gekennzeichnet. Zusatzmodule werden bei der Festsetzung der Ge-
samtnote nicht mit einbezogen. Alle Zusatzleistungen werden im Transcript of Records automa-
tisch aufgenommen und als Zusatzleistungen gekennzeichnet. Zusatzleistungen werden mit den 
nach § 7 vorgesehenen Noten gelistet. Diese Zusatzleistungen gehen nicht in die Festsetzung 
der Gesamt-, Fach- und Modulnoten ein. 

(3) Die Studentin hat bereits bei der Anmeldung zu einer Prüfung in einem Modul diese als Zu-
satzleistung zu deklarieren. 

(4) Neben den verpflichtenden fachwissenschaftlichen Modulen sind Module zu den überfachli-
chen Schlüsselqualifikationen im Umfang von mindestens 6 Leistungspunkten Bestandteil eines 
Bachelorstudiums. Im Studienplan können Empfehlungen ausgesprochen werden, welche Modu-
le im Rahmen des Angebots zur Vermittlung von additiven Schlüsselqualifikationen belegt wer-
den sollen. 

§ 14 Prüfungsausschuss 

(1) Für den Bachelorstudiengang Geoökologie wird ein Prüfungsausschuss gebildet. Er besteht 
aus sechs stimmberechtigten Mitgliedern: vier Professorinnen, Juniorprofessorinnen, Hochschul- 
oder Privatdozentinnen, zwei Vertreterinnen der Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen 
nach § 10 Abs. 1, Satz 2, Nr. 2 LHG und einer Vertreterin der Studentinnen mit beratender 
Stimme. Die Amtszeit der nichtstudentischen Mitglieder beträgt zwei Jahre, die des studenti-
schen Mitglieds ein Jahr. 

(2) Die Vorsitzende, ihre Stellvertreterin, die weiteren Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie 
deren Stellvertreterinnen werden vom Fakultätsrat bestellt, die Mitglieder der Gruppe der aka-
demischen Mitarbeiterinnen nach § 10 Abs. 1, Satz 2, Nr. 2 LHG und die Vertreterin der Studen-
tinnen auf Vorschlag der Mitglieder der jeweiligen Gruppe; Wiederbestellung ist möglich. Die 
Vorsitzende und deren Stellvertreterin müssen Professorin oder Juniorprofessorin sein. Die Vor-
sitzende des Prüfungsausschusses nimmt die laufenden Geschäfte wahr und wird durch das 
Prüfungssekretariat unterstützt. 

(3) Der jeweilige Prüfungsausschuss ist zuständig für die Organisation der Modulprüfungen und 
die Durchführung der ihm durch diese Studien- und Prüfungsordnung zugewiesenen Aufgaben. 
Er achtet auf die Einhaltung der Bestimmungen dieser Studien- und Prüfungsordnung und fällt 
die Entscheidung in Prüfungsangelegenheiten. Er entscheidet über die Anrechnung von Stu-
dienzeiten, Studienleistungen und Modulprüfungen und übernimmt die Gleichwertigkeitsfeststel-
lung. Er berichtet der jeweiligen Fakultät regelmäßig über die Entwicklung der Prüfungs- und 
Studienzeiten, einschließlich der Bearbeitungszeiten für die Bachelorarbeiten und die Verteilung 
der Fach- und Gesamtnoten. Er ist zuständig für Anregungen zur Reform des Studienplans und 
zu Modulbeschreibungen. 

(4) Der Prüfungsausschuss kann die Erledigung seiner Aufgaben für alle Regelfälle auf die Vor-
sitzende des Prüfungsausschusses übertragen. 

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme von Prüfungen 
beizuwohnen. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses, die Prüferinnen und die Beisitzenden 
unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie 
durch die Vorsitzende zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(6) In Angelegenheiten des Prüfungsausschusses, die eine an einer anderen Fakultät zu absol-
vierende Prüfungsleistung betreffen, ist auf Antrag eines Mitgliedes des Prüfungsausschusses 
eine fachlich zuständige und von der betroffenen Fakultät zu nennende Professorin, Juniorpro-
fessorin, Hochschul- oder Privatdozentin hinzuziehen. Sie hat in diesem Punkt Stimmrecht. 

(7) Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses sind schriftlich mitzuteilen. Sie sind zu 
begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Widersprüche gegen Entscheidun-
gen des Prüfungsausschusses sind innerhalb eines Monats nach Zugang der Entscheidung 
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schriftlich oder zur Niederschrift an den Prüfungsausschuss zu richten. Hilft der Prüfungsaus-
schuss dem Widerspruch nicht ab, ist er zur Entscheidung dem für die Lehre zuständigen Mit-
glied des Rektorats vorzulegen. 

§ 15 Prüferinnen und Beisitzende 

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüferinnen und die Beisitzenden. Er kann die Bestellung 
der Vorsitzenden übertragen. 

(2) Prüferinnen sind Hochschullehrerinnen und habilitierte Mitglieder sowie akademische Mitar-
beiterinnen der jeweiligen am Studiengang mitwirkenden Fakultäten, denen die Prüfungsbefug-
nis übertragen wurde. Bestellt werden darf nur, wer mindestens die dem jeweiligen Prüfungsin-
halt entsprechende fachwissenschaftliche Qualifikation erworben hat.  

(3) Soweit Lehrveranstaltungen von anderen als den unter Absatz 2 genannten Personen durch-
geführt werden, sollen diese zur Prüferin bestellt werden, wenn die Fakultät ihr eine diesbezügli-
che Prüfungsbefugnis erteilt hat.  

(4) Zur Beisitzenden darf nur bestellt werden, wer einen akademischen Abschluss in einem Stu-
diengang oder einen gleichwertigen akademischen Abschluss erworben hat, in dem die zu prü-
fenden Inhalte vermittelt wurden. 

§ 16 Anrechnung von Studienzeiten, Anerkennung von Studienleistungen und Modulprü-
fungen 

(1) Studienzeiten und gleichwertige Studienleistungen und Modulprüfungen, die in gleichen oder 
anderen Studiengängen an anderen Hochschulen erbracht wurden, werden angerechnet. 
Gleichwertigkeit ist festzustellen, wenn Leistungen in Inhalt, Umfang und in den Anforderungen 
denjenigen des Studiengangs im Wesentlichen entsprechen. Dabei ist kein schematischer Ver-
gleich, sondern eine Gesamtbetrachtung vorzunehmen. Bezüglich des Umfangs einer zur Aner-
kennung vorgelegten Studienleistung und Modulprüfung werden die Grundsätze des ECTS he-
rangezogen; die inhaltliche Gleichwertigkeitsprüfung orientiert sich an den Qualifikationszielen 
des Moduls. 

(2) Werden Leistungen angerechnet, werden die Noten – soweit die Notensysteme vergleichbar 
sind – übernommen und in die Berechnung der Modulnoten und der Gesamtnote einbezogen. 
Liegen keine Noten vor, wird die Leistung nicht anerkannt. Die Studentin hat die für die Anrech-
nung erforderlichen Unterlagen vorzulegen. Näheres regeln die fachspezifischen Studien- und 
Prüfungsordnungen. 

(3) Bei der Anrechnung von Studienzeiten und der Anerkennung von Studienleistungen und Mo-
dulprüfungen, die außerhalb der Bundesrepublik erbracht wurden, sind die von der Kultusminis-
terkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie 
Absprachen im Rahmen der Hochschulpartnerschaften zu beachten. 

(4) Absatz 1 gilt auch für Studienzeiten, Studienleistungen und Modulprüfungen, die in staatlich 
anerkannten Fernstudien- und an anderen Bildungseinrichtungen, insbesondere an staatlichen 
oder staatlich anerkannten Berufsakademien erworben wurden. 

(5) Die Anerkennung von Teilen der Bachelorprüfung kann versagt werden, wenn in einem Stu-
diengang mehr als die Hälfte aller Erfolgskontrollen und/oder in einem Studiengang mehr als die 
Hälfte der erforderlichen Leistungspunkte und/oder die Bachelorarbeit anerkannt werden soll/en. 
Dies gilt insbesondere bei einem Studiengangwechsel sowie bei einem Studienortwechsel. 

(6) Zuständig für die Anrechnungen ist der Prüfungsausschuss. Vor Feststellungen über die 
Gleichwertigkeit sind die zuständigen Fachvertreterinnen zu hören. Der Prüfungsausschuss ent-
scheidet in Abhängigkeit von Art und Umfang der anzurechnenden Studien- und Prüfungsleis-
tungen über die Einstufung in ein höheres Fachsemester. 
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II. Bachelorprüfung 

§ 17 Umfang und Art der Bachelorprüfung 

(1) Die Bachelorprüfung besteht aus den Modulprüfungen nach Absatz 2 und 3 sowie der Ba-
chelorarbeit (§ 11). 

(2) In den ersten beiden Studienjahren sind Prüfungen durch den Nachweis von Leistungspunk-
ten in einem oder mehreren Modulen abzulegen in:  

1. Anorganische Chemie G1: im Umfang von 13 Leistungspunkten, 

2. Organische Chemie G2: im Umfang von 10 Leistungspunkten, 

3. Umweltchemie G3: im Umfang von 6 Leistungspunkten, 

4. Mathematik G4: im Umfang von 10 Leistungspunkten, 

5. Statistik G5: im Umfang von 6 Leistungspunkten, 

6. Physik G6: im Umfang von 12 Leistungspunkten, 

7. Atmosphäre F2: im Umfang von 6 Leistungspunkten,

8. Biosphäre – Flora F3: im Umfang von 10 Leistungspunkten, 

9. Biosphäre – Fauna F4: im Umfang von 6 Leistungspunkten, 

10. Biosphäre – Vegetation F5: im Umfang von 5 Leistungspunkten, 

11. Pedosphäre – Reliefsphäre F6: im Umfang von 9 Leistungspunkten, 

12. Hydrosphäre F7: im Umfang von 6 Leistungspunkten, 

13. Lithosphäre F8: im Umfang von 10 Leistungspunkten, 

14. Geoökologisches Grundpraktikum M1: im Umfang von 2 Leistungspunkten, 

15. Geoökologisches Aufbaupraktikum M2: im Umfang von 4 Leistungspunkten. 

(3) Im dritten Studienjahr sind Prüfungen durch den Nachweis von Leistungspunkten in einem 
oder mehreren Modulen abzulegen in: 

1. Technosphäre – Noosphäre F1: im Umfang von 6 Leistungspunkten, 

2. Arbeitstechnik M4: im Umfang von 8 Leistungspunkten, 

3. Ökosysteme Ö1 und Ö2: im Umfang von 11 Leistungspunkten, 

4. Schlüsselqualifikationen W1: im Umfang von 6 Leistungspunkten, 

5. Wahlpflichtbereich W2: im Umfang von 6 Leistungspunkten, 

6. Labormethoden M3: im Umfang von 4 Leistungspunkten. 

(4) Im dritten Studienjahr ist als eine weitere Prüfungsleistung eine Bachelorarbeit gemäß §11 
anzufertigen. 

§ 18 Leistungsnachweise für die Bachelorprüfung 

Voraussetzung für die Anmeldung zur letzten Modulprüfung der Bachelorprüfung ist die Be-
scheinigung über das erfolgreich abgeleistete Berufspraktikum nach § 12. In Ausnahmefällen, 
die die Studentin nicht zu vertreten hat, kann der Prüfungsausschuss die nachträgliche Vorlage 
dieses Leistungsnachweises genehmigen.  

§ 19 Bestehen der Bachelorprüfung, Bildung der Gesamtnote 

(1) Die Bachelorprüfung ist bestanden, wenn alle in § 17 genannten Prüfungsleistungen mindes-
tens mit „ausreichend“ bewertet wurden. 
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(2) Die Gesamtnote der Bachelorprüfung errechnet sich als ein mit Leistungspunkten gewichte-
ter Notendurchschnitt. Dabei wird die Note der Bachelorarbeit und der Module Ö1, Ökosysteme 
– Grundlagen, und Ö2, Ökosysteme - Anwendung, mit dem doppelten Gewicht der anderen No-
ten berücksichtigt. 

(3) Hat die Studentin die Bachelorarbeit mit der Note 1.0 und die Bachelorprüfung mit einem 
Durchschnitt von 1.2 oder besser abgeschlossen, so wird das Prädikat „mit Auszeichnung“ (with 
distinction) verliehen. 

§ 20 Bachelorzeugnis, Bachelorurkunde, Transcript of Records und Diploma Supplement 

(1) Über die Bachelorprüfung wird nach Bewertung der letzten Prüfungsleistung eine Bachelor-
urkunde und ein Zeugnis erstellt. Die Ausfertigung von Bachelorurkunde und Zeugnis soll nicht 
später als sechs Wochen nach der Bewertung der letzten Prüfungsleistung erfolgen. Bachelor-
urkunde und Bachelorzeugnis werden in deutscher und englischer Sprache ausgestellt. Bachelor-
urkunde und Zeugnis tragen das Datum der erfolgreichen Erbringung der letzten Prüfungsleis-
tung. Sie werden der Studentin gleichzeitig ausgehändigt. In der Bachelorurkunde wird die Ver-
leihung des akademischen Bachelorgrades beurkundet. Die Bachelorurkunde wird von der Rek-
torin und der Dekanin unterzeichnet und mit dem Siegel der Universität versehen. 

(2) Das Zeugnis enthält die in den Modulprüfungen und der Bachelorarbeit erzielten Noten, de-
ren zugeordnete Leistungspunkte und ECTS-Noten und die Gesamtnote und die ihr entspre-
chende ECTS-Note. Das Zeugnis ist von der Dekanin der Fakultät Bauingenieur-, Geo- und 
Umweltwissenschaften und von der Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen. 

(3) Weiterhin erhält die Studentin als Anhang ein Diploma Supplement in deutscher und engli-
scher Sprache, das den Vorgaben des jeweils gültigen ECTS User’s Guide entspricht. Das 
Diploma Supplement enthält eine Abschrift der Studiendaten der Studentin (Transcript of Records). 

(4) Die Abschrift der Studiendaten (Transcript of Records) enthält in strukturierter Form alle er-
brachten Prüfungsleistungen. Dies beinhaltet alle Module mit den Modulnoten, entsprechender 
ECTS-Note und zugeordneten Leistungspunkten sowie die den Modulen zugeordneten Lehrver-
anstaltungen samt Noten und zugeordneten Leistungspunkten. Aus der Abschrift der Studienda-
ten soll die Zugehörigkeit von Lehrveranstaltungen zu den einzelnen Modulen deutlich erkennbar 
sein. Angerechnete Studienleistungen sind im Transcript of Records aufzunehmen.  

(5) Die Bachelorurkunde, das Bachelorzeugnis und das Diploma Supplement einschließlich des 
Transcript of Records werden vom Studienbüro der Universität ausgestellt. 

III. Schlussbestimmungen

§ 21 Bescheid über Nicht-Bestehen, Bescheinigung von Prüfungsleistungen 

(1) Der Bescheid über die endgültig nicht bestandene Bachelorprüfung wird der Studentin durch 
den Prüfungsausschuss in schriftlicher Form erteilt. Der Bescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbe-
lehrung zu versehen. 

(2) Hat die Studentin die Bachelorprüfung endgültig nicht bestanden, wird ihr auf Antrag und 
gegen Vorlage der Exmatrikulationsbescheinigung eine schriftliche Bescheinigung ausgestellt, 
die die erbrachten Prüfungsleistungen und deren Noten sowie die zur Prüfung noch fehlenden 
Prüfungsleistungen enthält und erkennen lässt, dass die Prüfung insgesamt nicht bestanden ist. 
Dasselbe gilt, wenn der Prüfungsanspruch erloschen ist. 
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§ 22 Aberkennung des Bachelorgrades 

(1) Hat die Studentin bei einer Prüfungsleistung getäuscht und wird diese Tatsache nach der 
Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so können die Noten der Modulprüfungen, bei denen 
getäuscht wurde, berichtigt werden. Gegebenenfalls kann die Modulprüfung für „nicht ausrei-
chend“ (5.0) und die Bachelorprüfung für „nicht bestanden“ erklärt werden. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass die 
Studentin darüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeug-
nisses bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung geheilt. Hat die Studentin 
die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so kann die Modulprüfung für „nicht ausreichend“ 
(5.0) und die Bachelorprüfung für „nicht bestanden“ erklärt werden. 

(3) Vor einer Entscheidung des Prüfungsausschusses ist Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

(4) Das unrichtige Zeugnis ist zu entziehen und gegebenenfalls ein neues zu erteilen. Mit dem 
unrichtigen Zeugnis ist auch die Bachelorurkunde einzuziehen, wenn die Bachelorprüfung auf-
grund einer Täuschung für „nicht bestanden“ erklärt wurde. 

(5) Eine Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2, Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren 
ab dem Datum des Zeugnisses ausgeschlossen. 

(6) Die Aberkennung des akademischen Grades richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften. 

§ 23 Einsicht in die Prüfungsakten 

(1) Nach Abschluss der Bachelorprüfung wird der Studentin auf Antrag innerhalb eines Jahres Ein-
sicht in ihre Bachelorarbeit, die darauf bezogenen Gutachten und in die Prüfungsprotokolle gewährt. 

(2) Für die Einsichtnahme in die schriftlichen Modulprüfungen bzw. Prüfungsprotokolle gilt eine 
Frist von einem Monat nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. 

(3) Die Prüferin bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme.

(4) Prüfungsunterlagen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

§ 24 In-Kraft-Treten 

(1) Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am 1. Oktober 2008 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Prüfungsordnung der Universität Karlsruhe (TH) für den Diplomstudien-
gang Geoökologie vom 1. Oktober 1987 in der Fassung vom 8. August 2001 (Amtliche Be-
kanntmachung der Universität Karlsruhe (TH) Nr. 18 vom 16. August 2001) außer Kraft. 

(3) Auf Antrag können Studentinnen, die auf Grundlage der Prüfungsordnung der Universität 
Karlsruhe (TH) für den Diplomstudiengang Geoökologie vom 1. Oktober 1987 in der Fassung 
vom 8. August 2001 (Amtliche Bekanntmachung der Universität Karlsruhe (TH) Nr. 18 vom 
16. August 2001) ihr Studium an der Universität Karlsruhe (TH) aufgenommen haben, ihr Studi-
um auf Grundlage der vorliegenden Prüfungsordnung fortsetzen. 

(4) Studentinnen, die auf Grundlage der Prüfungsordnung der Universität Karlsruhe (TH) für den 
Diplomstudiengang Geoökologie vom 1. Oktober 1987 in der Fassung vom 8. August 2001 
(Amtliche Bekanntmachung der Universität Karlsruhe (TH) Nr. 18 vom 16. August 2001) ihr Stu-
dium an der Universität Karlsruhe (TH) aufgenommen haben, können einen Antrag auf Zulas-
sung zur Prüfung letztmalig am 30. September 2015 stellen. 

Karlsruhe, den 17. März 2008 

Professor Dr. sc. tech. Horst Hippler 
   (Rektor) 
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Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung der 
Universität Karlsruhe (TH) für den Bachelorstudiengang Geoökologie 

vom 18. August 2010 

Aufgrund von § 10 Abs. 2 Ziff. 6 und § 20 des Gesetzes über das Karlsruher Institut für Techno-
logie (KIT-Gesetz - KITG) in der Fassung vom 14. Juli 2009 (GBl. S. 317 f) sowie § 8 Abs. 5 und 
§ 34 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen in Baden-Württemberg (Landeshochschulge-
setz - LHG) in der Fassung vom 1. Januar 2005 (GBl. S. 1 f), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes zur Verbesserung des Hochschulzugangs beruflich Qualifizierter und der Hoch-
schulzulassung vom 15. Juni 2010 (GBl. S. 422), hat der Senat des Karlsruher Instituts für Tech-
nologie (KIT) am 19. Juli 2010 die folgende Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungs-
ordnung für den Bachelorstudiengang Geoökologie vom 17. März 2008 (Amtliche Bekanntma-
chung der Universität Karlsruhe (TH) Nr. 86 vom 15. September 2008) beschlossen. 

Die Präsidenten haben ihre Zustimmung am 18. August 2010 erklärt. 

Artikel 1 

1. § 5 Abs. 1 wird geändert und lautet wie folgt: 

„§ 5 Anmeldung und Zulassung zu den Prüfungen 

(1) Um zu schriftlichen und/oder mündlichen Prüfungen (§ 4 Abs. 2, Nr. 1 und 2) in einem be-
stimmten Modul zugelassen zu werden, muss die Studentin vor der ersten schriftlichen oder 
mündlichen Prüfung in diesem Modul schriftlich oder per Onlineanmeldung beim Studienbüro 
eine bindende Erklärung über die Zuordnung eines Moduls zu einem Fach, sofern Wahlmög-
lichkeiten bestehen, abgeben. Darüber hinaus muss sich die Studentin für jede einzelne Mo-
dulteilprüfung, die in Form einer schriftlichen oder mündlichen Prüfung (§ 4 Abs. 2, Nr. 1 und 2) 
durchgeführt wird, schriftlich oder per Onlineanmeldung beim Studienbüro anmelden. Die 
Anmeldung zur Bachelorarbeit hat schriftlich beim Studienbüro zu erfolgen.“ 

2. § 11 Abs. 1 wird geändert und lautet wie folgt: 

„(1) Voraussetzung für die Zulassung zur Bachelorarbeit ist, dass die Studentin sich in der 
Regel im dritten Studienjahr befindet und alle Prüfungsleistungen laut § 17 Abs. 2 und 3 für 
folgende Module bestanden hat: G5 – Statistik, F2 – Atmosphäre, F3 – Biosphäre-Flora, F4 – 
Biosphäre-Fauna, F5 – Biosphäre-Vegetation, F6 – Pedosphäre-Reliefsphäre und F7 – Hyd-
rosphäre. Auf Antrag der Studentin sorgt ausnahmsweise die Vorsitzende des Prüfungsaus-
schusses dafür, dass die Studentin innerhalb von vier Wochen nach Antragstellung von einer 
Betreuerin ein Thema für die Bachelorarbeit erhält. Die Ausgabe des Themas erfolgt in die-
sem Fall über die Vorsitzende des Prüfungsausschusses.“ 

3. § 13 Abs. 2 wird geändert und lautet wie folgt: 

„(2) Die Ergebnisse maximal zweier Module werden auf Antrag der Studentin in das Bache-
lorzeugnis als Zusatzmodule aufgenommen und als Zusatzmodule gekennzeichnet. Zusatz-
module werden bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht mit einbezogen. Alle Zusatzleis-
tungen werden im Transcript of Records automatisch aufgenommen und als Zusatzleistungen 
gekennzeichnet. Zusatzleistungen werden mit den nach § 7 vorgesehenen Noten gelistet. 
Diese Zusatzleistungen gehen nicht in die Festsetzung der Gesamt-, Fach- und Modulnoten 
ein.“ 
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Artikel 2 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen 
des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) in Kraft. 

Karlsruhe, den 18. August 2010 

Professor Dr. sc. tech. Horst Hippler Professor Dr. Eberhard Umbach 
(Präsident) (Präsident) 
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Zweite Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung 
des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT)  

für den Bachelorstudiengang Geoökologie 

vom 27. September 2012 

Aufgrund von § 10 Abs. 2 Ziff. 5 und § 20 des Gesetzes über das Karlsruher Institut für Techno-
logie (KIT-Gesetz - KITG) in der Fassung vom 14. Juli 2009 (GBl. S. 317 f.), zuletzt geändert 
durch Artikel 5 des Gesetzes zur Einführung einer Verfassten Studierendenschaft und zur Stär-
kung der akademischen Weiterbildung (Verfasste-Studierendenschafts-Gesetz – VerfStudG) in 
der Fassung vom 10. Juli 2012 (GBl. S. 457, 464), und § 8 Abs. 5 und § 34 Abs. 1 des Gesetzes 
über die Hochschulen in Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz - LHG) in der Fassung 
vom 1. Januar 2005 (GBl. S. 1 f.), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Einführung 
einer Verfassten Studierendenschaft und zur Stärkung der akademischen Weiterbildung (Ver-
fasste-Studierendenschafts-Gesetz – VerfStudG) in der Fassung vom 10. Juli 2012 (GBl. S. 457 ff.), 
hat der Senat des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) am 16. Juli 2012 die folgende Sat-
zung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Geoökolo-
gie vom 17. März 2008 (Amtliche Bekanntmachung des Karlsruher Instituts für Technologie 
(KIT) Nr. 86 vom 15. September 2008), zuletzt geändert durch die Satzung zur Änderung der 
Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Geoökologie vom 18. August 2010 
(Amtliche Bekanntmachung des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) Nr. 42 vom 18. August 
2010), beschlossen. 

Der Präsident hat seine Zustimmung am 27. September 2012 erklärt. 

Artikel 1 

1. In der Satzung werden die Worte „Universität Karlsruhe (TH)“ durchgehend durch die Worte 
„Karlsruher Institut für Technologie (KIT)“ und die Worte „Rektorin“ bzw. „Rektorat“ durch die 
Worte  „Präsidentin“ bzw. „Präsidium“ ersetzt.  

2. § 1 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

„(2) Im Bachelorstudium Geoökologie sollen die natur- und fachwissenschaftlichen Grundla-
gen sowie die geoökologische Methodenkompetenz vermittelt werden. Ziel des Studiums ist 
die Fähigkeit, einen konsekutiven Masterstudiengang erfolgreich absolvieren zu können so-
wie das erworbene Wissen berufsfeldbezogen anwenden zu können. Das Profil Bachelor 
Geoökologie basiert auf dem Erkennen und dem Verständnis von Umweltproblemen. Mit der 
gesamten Breite der in den Naturwissenschaften zur Verfügung stehenden Methoden kann 
eine Bachelorabsolventin vernetzte und interdisziplinäre Prozessabläufe in Ökosystemen mit 
den Auswirkungen des menschlichen Handelns analysieren und erlernte Lösungsmöglichkei-
ten von Umweltproblemen anwenden. Der dabei verwendete naturwissenschaftliche analyti-
sche Ansatz basiert auf einem breiten Grundwissen in Mathematik, Statistik, Physik und 
Chemie. Die darüber hinaus erworbenen Kenntnisse der Ökosysteme fundieren auf dem Ver-
ständnis des Systems Erde und dessen Sphären (Atmosphäre, Biosphäre, Pedosphäre, Re-
liefsphäre, Hydrosphäre und Lithosphäre). Zusätzlich ist die Bachelorabsolventin in der Lage, 
menschliche Einflüsse auf diese Systeme abzuschätzen (Technosphäre – Noosphäre) und 
mittels erlernter Arbeitstechniken diese zu erfassen. Im Rahmen des Studiengangs Bachelor 
Geoökologie sollen folgende Fähigkeiten vermittelt werden: 
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• Kernkompetenzen in den Bereichen:  

o Geologie und Geomorphologie 

o Bodenkunde 

o Hydrologie 

o Klimatologie 

o Biologie und Ökologie 

o Geochemie 

• Fachspezifische Fähigkeiten in: 

o dem Erkennen und Analysieren von komplexen Umweltsystemen 

o Gelände- und Labormethodik 

o der statistischen Auswertung von erhobenen Datensätzen 

o Modellierung und Simulationen 

o Planung von Umweltlösungen  

Mit dem Bachelorabschluss Geoökologie können Tätigkeiten im Umweltbereich, insbesonde-
re in ökologischen und technischen Gebieten, ausgeübt werden.“ 

3. § 5 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

„(2) Die Zulassung darf nur abgelehnt werden, wenn die Studentin in einem mit der Geoöko-
logie vergleichbaren oder einem verwandten Studiengang bereits eine Diplomvorprüfung, Dip-
lomprüfung, Bachelor- oder Masterprüfung nicht bestanden hat, sich in einem Prüfungsver-
fahren befindet oder den Prüfungsanspruch in einem solchen Studiengang verloren hat. 

In Zweifelsfällen entscheidet der Prüfungsausschuss.“ 

4. § 6 Abs. 11 wird wie folgt geändert: 

„(11) Schriftliche Arbeiten im Rahmen einer Erfolgskontrolle anderer Art haben dabei die fol-
gende Erklärung zu tragen: „Ich versichere wahrheitsgemäß, die Arbeit selbstständig angefer-
tigt, alle benutzten Hilfsmittel vollständig und genau angegeben und alles kenntlich gemacht 
zu haben, was aus Arbeiten anderer unverändert oder mit Abänderungen entnommen wurde.“ 
Trägt die Arbeit diese Erklärung nicht, kann die Annahme der Arbeit abgelehnt werden. Die 
wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse einer solchen Erfolgskontrolle sind in einem Pro-
tokoll festzuhalten.“ 

5. § 7 Abs. 13 wird ersatzlos gestrichen.  

6. § 8 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Bis zum Ende des Prüfungszeitraums des zweiten Fachsemesters ist die Orientie-
rungsprüfung abzulegen. Als Orientierungsprüfung sind 10 Leistungspunkte aus dem Be-
reich der mathematisch-naturwissenschaftlichen Grundlagen (G-Module) und 10 Leis-
tungspunkte aus dem Bereich der fachspezifischen Grundlagen (F-Module) zu erbringen. 
Wer die Orientierungsprüfung einschließlich etwaiger Wiederholungen bis zum Ende des 
Prüfungszeitraums des dritten Fachsemesters nicht abgelegt hat, verliert den Prüfungsan-
spruch im Studiengang, es sei denn, dass sie die Fristüberschreitung nicht zu vertreten 
hat; hierüber entscheidet der Prüfungsausschuss auf Antrag der Studentin. Eine zweite 
Wiederholung der Orientierungsprüfungen ist ausgeschlossen.“ 
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b) Absatz 9 erhält folgende Fassung: 

„(9) Ist gemäß § 34 Abs. 2, Satz 3 LHG die Bachelorprüfung bis zum Ende des elften 
Fachsemesters einschließlich etwaiger Wiederholungen nicht vollständig abgelegt, so er-
lischt der Prüfungsanspruch im Studiengang, es sei denn, dass die Studentin die Frist-
überschreitung nicht zu vertreten hat. Die Entscheidung darüber trifft der Prüfungsaus-
schuss.“ 

7. § 11 wird wie folgt geändert: 

„§ 11 Modul Masterarbeit“

8. § 12 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

„(2) Die Studentin setzt sich in eigener Verantwortung mit geeigneten privaten oder öffentli-
chen Einrichtungen in Verbindung, an denen das Praktikum abgeleistet werden kann. Die 
Studentin wird dabei von einer Prüferin nach § 15 Abs. 2 und einer Firmenbetreuerin betreut. 
Die Inhalte des Praktikums sind mit den oben genannten Verantwortlichen (Prüferin und Fir-
menbetreuerin) abzustimmen.“ 

9. § 17 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Bachelorprüfung besteht aus den Modulprüfungen in den fünf nachfolgend ge-
nannten Modulblöcken sowie dem Modul Bachelorarbeit (§ 11): 

1. Mathematisch-naturwissenschaftliche Grundlagen (G-Module) im Umfang von 54 
Leistungspunkten, 

2. Geoökologische Fachgrundlagen und Vertiefung (F-Module) im Umfang von 58 Leis-
tungspunkten, 

3. Methoden (M-Module) im Umfang von 14 Leistungspunkten, 

4. Ökosysteme (Ö-Module) im Umfang von 13 Leistungspunkten, 

5. Wahlpflichtbereich (W-Module) im Umfang von 17 Leistungspunkten. 

Im Wahlpflichtbereich sind neben den fachwissenschaftlichen Modulen Module zu den 
Schlüsselqualifikationen im Umfang von mindestens 6 Leistungspunkten nach § 13 Abs. 4 
abzulegen.“ 

b) Absatz 2 und 3 werden ersatzlos gestrichen. Der alte Absatz 4 wird zu Absatz 2. 

10. § 18 wird ersatzlos gestrichen.  

11. § 19 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

„(2) Die Gesamtnote der Bachelorprüfung errechnet sich als ein mit Leistungspunkten ge-
wichteter Notendurchschnitt. Dabei wird die Note der Bachelorarbeit und der Ö-Module im 
Modulblock Ökosysteme mit dem doppelten Gewicht der anderen Noten berücksichtigt.“ 

12. § 20 wird wie folgt geändert: 

a) „§ 20 Bachelorzeugnis, Bachelorurkunde, Diploma Supplement und Transcript of 
Records“ 
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b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Das Zeugnis enthält die in den Modulprüfungen und der Bachelorarbeit erzielten No-
ten, deren zugeordnete Leistungspunkte und die Gesamtnote. Das Zeugnis ist von der 
Dekanin der Fakultät Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften und von der Vor-
sitzenden des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen.“ 

c) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Weiterhin erhält die Studentin als Anhang ein Diploma Supplement in deutscher und 
englischer Sprache, das den Vorgaben des jeweils gültigen ECTS User’s Guide entspricht. 
Daneben erhält die Studentin ein Transcript of Records (Abschrift der Studiendaten).“ 

d) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Das Transcript of Records enthält in strukturierter Form alle erbrachten Prüfungsleis-
tungen. Dies beinhaltet alle Module mit den Modulnoten und zugeordneten Leistungs-
punkten sowie die den Modulen zugeordneten Lehrveranstaltungen samt Noten und zu-
geordneten Leistungspunkten. Aus dem Transcript of Records soll die Zugehörigkeit von 
Lehrveranstaltungen zu den einzelnen Modulen deutlich erkennbar sein. Angerechnete 
Studienleistungen sind im Transcript of Records aufzunehmen. Alle Zusatzleistungen 
werden im Transcript of Records aufgeführt.“  

Artikel 2 

(1) Diese Satzung tritt zum 1. Oktober 2012 in Kraft. 

(2) Sie gilt für Studierende, die ihr Studium des Bachelorstudiengangs Geoökologie zum Winter-
semester 2012/2013 aufgenommen haben. Studierende, die ihr Studium auf Grundlage einer 
älteren Studien- und Prüfungsordnung begonnen haben, können auf schriftlichen Antrag an den 
Prüfungsausschuss in diese Fassung der Studien- und Prüfungsordnung wechseln und ihr Stu-
dium nach den Regelungen dieser Änderungssatzung fortsetzen. 

(3) Studierende, die ihr Studium auf Grundlage der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsru-
her Instituts für Technologie (KIT) für den Bachelorstudiengang Geoökologie vom 17. März 2008 
(Amtliche Bekanntmachung des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) Nr. 86 vom 15. Sep-
tember 2008), zuletzt geändert durch die Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsord-
nung für den Bachelorstudiengang Geoökologie vom 18. August 2010 (Amtliche Bekanntma-
chung des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) Nr. 42 vom 18. August 2010), aufgenom-
men haben, können einen Antrag auf Zulassung zur Prüfung aufgrund dieser Studien- und Prü-
fungsordnung letztmalig am 31. März 2016 stellen. 

Karlsruhe, den 27. September 2012 

Professor Dr. Eberhard Umbach 
(Präsident) 
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